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IEirgerrneisterei und Feuerwebrgerätehaus auf dem lande. $ c hau b i) d der StraßenseHe. Das BLlrgermNstcramt paß! sich mit sei'"1sr > h:,;:h:e1 ,\!;:r;;'e -.r
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gestr1chen Der FeuerwehrObungsturm hebt sICh durch seinen dunklen Sl;hullcl!1:;!rkh wirkungsvoll von dem Ge-ratehaus  b G2 a_T':i:J"i..iko,; _1  5 CCJ R.M
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!n g;o en Dörfern mit 2000 und mehr Einwohnern oder in kleinen
landstädten wird der Bürgermeister nicht mehr ohne besondere Amfs
rä,ume auskommen, zumal die Verwaltungsarbeii nicht mehr ehrenamt
lich, sondern dwch hauptberuflich tätige Gemeindebeamte auszuführen
sein wird. Das Aufgabengebiei des BürgermeiSters der Jetztzeit, der
häufig auch Ortsgruppenleiter der NSDAP. sein wird, ist gegenüber dem
vo \:der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus gewaltig an
gewachsen, Dadurch wird manche Gemeinde vor die Aufgabe gestellt,
Amtsräume für den Bürgermeisier und Orlsgruppenleiter, die NS.-Vo!ks
wohliahri, für die Gemeindekasse usw. 2IU schaffen. Ein besonders
günstiges Neubauprogramm ergibt sich, wenn gleichzeitig für die frei
willige Feuerwehr ein Gerätehaus geschaffen wird. Das meist übliche
"Spritzenhaus  pa t nicht mehr in die heut.igen Verhältnisse und ist
ohnehin melsfens zu klein 'und unzulänglich. Gerade unsere land
gemeinden brauchen eine ,feuerwehr, die wohlausgerüstet und trOtz
Freiwilligkeit je:clerzeit einsatzber€'it isi, 'um die Vernichiung deutschen
Volksvermögens durch-Feuer sicher bekämpfen zu können. In vielen
Fällen wird auch der für eine solche Gemeind  hauptomtlich angesTellte
Bürgermeister die Führung der freiwJ!Jigen Feuerwehr und die hierfür
erforderliche Verwalfungsarbeit übernehmen.

Das Haus des LandbürgermeislefS mu  sich unbedingf den Bauren
auf dem Lande anpassen und darf nicht als Fremdkörper unter den
schlichten Bauten des Dorfes stehen. Als,ß a u p I atz ist .ein Grund
stück möglichst inmitten des Dorfes auszuwählen, das, schon der Fcuer
wehr Wegen, mit gut befestigter Zufahrt ,Anschlu  an die Hauptstra e
hat, Wenn ein Platz an der Hauptstra e selbst nicht zur Verfügung sieh!.
Trotz der" Schlichtheit .der Ar ch i t e k f u r und der Anpassung an die
Dod. oder Landsfadtbauten kann sehr wohl das ,Bauwerk repras€'nlafiv
wirken, ebenso wie die Schule, die Kinderfagesslälte der NSV., das
Lehrerwohnhaus, das Dorfgaslhaus usw.

1m Erd g e s ch 0 JJ der Bürgermeisterei 1189"''' dis A'"1l's!"8u;ne. Uber
eine 'Freitreppe behiH man von der Sfra e f1e  durch cie n::tu?kii1
gangstiir die geräumige Halle, die als Warter5U:Ti diern. VOl h,er sipd
di:!s Vorzimmer des Blirgermeislcrs und Odsg-:"'PP0n:eiiei5, das Sifrung:i
zimmer, das Dienstzimmer der NSY. und über 51n"" k"czen Gang cie,
Kassenraum direkf zu befreten. Das Gemeindebüro ist n-,;I derr. Kasse,
raum und der NSV.-DienststeJfe verbunda--, d:::s Aroeits:immer des
BürgermeisJers erreichf man enfweder durch da  Von:i't1r'11Sr oder vem
Treppenhaus her. Die Aborfe, fur Manner u:-ld FrdLF€öt gel:ennr, Begen
<'In dem oben gen<'lnnien G<lng.

Das Obergeschol3 enfha!tdie
meisters mit Küche und Bad und das
Zimmer der NSV.-Schw€ster.

Im K e! I erg e s eh 0 f:I sind der li...!fbchu!zkdI2 , die.
Vorraisräume, der Keller fur die Srennstoffvonät2, der HeJuau,"n
Sammelheizung und die Was<:hkliche unt rgebrachl.
ge s ch 0 1, ist nicht ausgebauf, sonden ent al! nur cien
und einige Bodenverschläge.

Nach Norden zu schlje t sich an das
wehrgeräiehaus an, das durch eine offene
zum Treppenhaus des DieI1stgebälJdes' !!egt,
wehrgerätehaus hat zwei je 3,85 !11 breite
räume Hir Fahrzeuge und Ge äle und e[nen
schlie t sich nach Westen zu der 8,00 ;-n hohe
auch die Schläuche zum Trocknen dulgehä<lgl  i' td",n

Das hier im Entwurf gezeigte Blirgermeisieramt cl:;rH  Qe.

Äernc:f  ek t  Ier$ i r    ch1.°t  er5 d  e in :;n a;'  5r ;!! f; ih:    s   -i
Über dem Eingang liegende Erker des E/:>:::imme-s im Obi)rse .::ho  be
tonen die Haupffront. Uber dem 8aukihJer  rhebt $ich  ;n s.i:ei!es
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Fe u e'i weh r ger ä t e h_ aus ist mit dem Dienstgebäuda durch eine ollene Bogenhalla verbunden, unter welcher der Eingang zum Dlenslgebäude Ilsgt.
Vor und hmter dem Gsrätehaus muß ein U b U 11 9 s P r a I z für die freiwillige Feuerwehr angeordnet werden.

Walmdach, dessen FI chen durch keine Ausbauten unterbrochen sind.
Das sehr schlicht in seiner äuryeren Gestaltung gehaltene Feuerwehr-.
geräfehaus wird ebenfalls von einem SteiJdach überdeckt und die
offene Rundbogenhalle verbindet beide Bdu/an zu einem einheiilichen
8aukörper.

Das Au enma,uerwerk besteht aus 1}; Stein starken Norma!
ziegelwanden, die Miitelwand wurde mi/ ebensolchen 25 cm stark und
die Trennwände 12 cm stark aufgemauerf, Die Tresorwände sind ver
stärkt und durch Eisenein!agen besonders gesichert. Seide Baukörper
haben die üblichen 5 per r s ch i ch t engegen im Mauerwerk auf
steigende 'Feuchtigkeit und gegen Erdfeuchtigkeif erhaHen.

Die K e ! I erd e ck e isl in einer der neuen eisensparenden :Ba'u
weisen ausgeführt und über dem Luftschutzkeller bedeulend verstärkt.
Die Decke über de.m Erdgeschory und amh das Dach kann man in holz
sparenden 'Bauweisen aus-führe-n und dadurch Bausloffe und auch Kosten
sparen, Der F u   b 0 den der Eingangsha!Je ist mit geschliffenen Jura
kalksfeinplatlen beleg I und alle Diensfräume sowie 'die Haupträume der
Wohnung im Obergeschory sollen einen Fu bodenbelag von Hartholz
sfa.b.m erhalten. Die übrigen Fuf}böden werden gedielt und für die
Küche und das Bad sowie für ,die Aborfräume im 'Erdgescho  sind gew
schliHena Kunstsleinböden vorgesehen. Als T r e p p e zur Oiensfwoh

d iI' ! !EH!Ji1  lI ewadld mIIl!J @!Ibi!JW @lI>dD$dI  'äfliJ$dli\jl!i
\f@n Arcllllekl Hehwut C{e wn. Kewzi!@rl b&, LÖlub.m

Dächer müssen einmal die Gebäude vor Wifterungseinflüssen schü!w
zen und ihnen einen gul durchgebildeten Abschlu  nach oben geben.
Je hoher die gestalterischen Anforderungen bei einem Bauwerk liegen,
desto mehr sind die Dachformen zu beachten, die zur Anwendung kom
men, Bei einem repräsenfativen Bauwerk wiJ1d meiS:fens ein Walmdach
angeordnet. So lange das Walmdach über rege!mä igem Grundri  auf
geführt wird, isf die Wirkung gut; ersl bei einem unregelmäfJigen
GrundrifJ, der nicht mehr in Rechtecke au/zufeilen ist, ergeben sich vom
gastaUerischen Standpunkte aus Schwierigkeiten, die VOn vornherein zu
beachlen sind.

Bei dem hier gezeigten Gebäude liegt die Traure des Innenhofes in
einer Geraden; die gegenüberliegende Traufe nach der Stra enseite zu
ist gebrochen und das 'Gebäude verjüngt sich gleichzeitig.

DIe windschiefen ,oachflächen, wie sie sich über derartigen Grund
rissen ergeben, sind nicht die besten lösungen. Es ist auch schwer, eine
Teilung zwischen dem rechteckigen Teil des Grundrisses und den; sich
verjüngenden zu finden, Niemals kann jedoch die optische Täuschung
gerade dieser unregelmäi}igen Flächen wegen unberüCks-ichfigl ,bleiben,

nung des Bürgermeislers genügt e-ine Hob:treppe, deren Untersicht
verpufzt wird und deren Trittsfufen und Podeste einen Harthobbelag
erhalten,

Alle Fe n s t e r werden als Doppelfenster a sgebildet ul1d ge
brochen wei  gestrichen. Die Tore, Hau s für e n und eHe Fenster
läde-n sollen aus Eichenholz gefertigf, natu farbJg belassen und geölt
werden.

Das Holzwerk des Feu.erwehrübungsturmes hebt sich durch seinen
dun len Schutzanstrich, der von Zeit zu Zeit erneue.r! werden kann,
wirkungsvoll von dem Gerätehaus ab.

Das Hauptgebäude hat bei einer bebauten Fläche vo':! 181,20 qm
1558,32 cbm 'umhauten ,Raumes, so da  sich bei 32 RM Je Kubikimeter
umbauten Raumes 49870 RM Baukosten ergeben. Das Feuerwehr
get lehaus ist mH 9400 RM veranschlagt, wobei 24 RM je Kubikmeter
umhauten Raumes 96-lechnet sind; der Obungsturm ist in diesem Preis
eingerechnet.

Die Zusammenstellung der Ge sam t bau k 0 s t e n ergibt 66000
RM, wobei folgende Ei,nzelposten berechnet S'lnd: Ha,uptgebäude
49870 RM, Feuerwehrgeräfehaus mit Turm 9400 RM, Platz- und Hof
beJestigung 3500 RM, Umwehrung 2500 RM, Anpflanzung und Sonstiges
730 RM,

besonders dann nicht, wenn das Gebäude freisteht und von aHen Sei/en
befrachtet werden kann.

Lä f man, wie im er s f e n ß eis pie I gezeigf, den First in gleicher
Höhe durchlaufen, so ergibt sich - durch die optische Täuschung --'.
von allen Seifen her gesehen, der Eindruck, als sei der First geknlckl
und als rage die FirsHinie des sich verjüngenden Teiles über die F,irsf
linie des rechfeckigen Te.iles hinaus. Die Schaubilder von den Standw
punkten .A, B. und C veranschaulichen dies de.utJich;manhat von den
verschiedenen Standpunkten aus den Eindruck, das Dach sei am WaJm
punkte a,u en überhöht, ja man sieM es förmlich in den tlberschnei
dut1gs!inien vom eigentlichen ,Baukörper Jossheben.

Hilft man diesem Mangel ab und I  f das bach in den Knickpunklen
im Firste aUmähHch abfallen, so bekommt man von clen Standpunkten
des ,Innenhofes, der Slra enseile und des Platzes den augenfä!f.igan
Eindruck, als verlaufe die Firstlinie .in einer Gera'de-n. :Dieses Nach'kom
men isf hier und da aus Gründen der Täuschung, wie sie sich gerade
bei verzerrten Dachflächen ergibt, erforderlich. Es ist beIm Bei s pie I I
interessant, .da , je tiefer der Beschauer unler der Trauflinie und damif
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t, die Verzerrung immer grö er und je weiter
sich mit der Sehlinie <:lern )Firste näherl, die Verzerrung

wird. Im.ß e.j s p j e J ,11 ,wirkt vom !nnenhot der First wohl
tatsächlich näher! er sich ab r nach ,der Schmalseite hin

r i f t e n Bei 5 pie I ist gezeigt, da lder First in gleicher Höhe
H und das Hauptdachdem Anfallsgebinde 'der Schmalseile zu w

ist. Hier ist :;:.s erforderlich, den Obergang von der Schmal.
seife durch Aufschieblinge auszugle.ichen. Da die Haupidarn
ierbei forfl.Jufend in ,der gleichen Neigung gehalten sind, eT
eine wenigar windschiefe ,Dachflä.cl1e. Es fragt. sich nur, wie

der Ausgleich mit defiAufschieblingen für den Anblick erträglich
X iSt. Allercings ].ä t sich hier ,durCh die Arf,den Werkstoff und die Farbe::.,at)s zur Dachdeckung ver.we.ndefen der IJbergang etwas ausgleichen.

1'J Sieht man von der allmählichen Ve-rfallung des 'Firsfes ab und gehf
Sund blo en- ,konstruktiven Erwägungen an die Ausbildung des Daches,
. 350 wird man z.uerst den rechteckigen Tei! .bearbeiien und in dem Knid:
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punkt  der Traufe sowie in den Eckpunkfen die GraWnien ansetzen und
den FJr5  austragen: Um gleiche Damne-igungen zu bekDmmen, ist  s
erforderlich, -den First so gut wit"o. moglidJ in d€r Gebäudemiffe var
aufen zu I .ssen, Lä6; ,man dE:11 fird üb<::r dem .srch verjüngenden Tei/9
Ind8r Verlan eru g PIS zu dem G:;Jf '/0;"1 der Knickung der Traufe her
auflr ffen, so Ist dl  Verfa!h.i"g d s Frr:;j£:;s vG-m Punk!e ;:; z:.! f gegeben.
Damd hat man E:rrelchf, da6, d€:r First 1 scmohl fll" der First 2 durchaus

: €:;7:fnt £f! t" it J;;: ;P:? :fg   :t  !:;; !::
ic  :,n  fn a i st  g:r; i  lJ  t\:;:  = // ". 2: .; B r,n,   dc;
der Schmalseite hin lallen zu lassen oG'"'r
!aubf. das Anfa!lsgebinde dar Schmals';ir
ganzen Grundri6 zu stellen und den
schaBen.
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' D.iH::l1ausbildung bol toll$ rec;htec;kigam und teils $Ic;b verjüngendem GrundriG. B s i s pie I I: Der First läuft in gleicher Hohe waaoerech!  t!rth. D[  Scr,a:.i
\ !?':,der von den Slar.dpunklen A, Bund C ze.igen d!Q eigenartigs Wirkung. dieser Dachlösung. - Bei s pie! 11: Der First fällt in dem s,ch 'ief Un;;-2 Ce_l1 ll nl:1ch der Traufe. zu ab. Dis Sch<8ubilder von den Punkten A und C zeigen nun den Eindruck des Daches; die Wirkung vom S:ancpllt1k( _3 is_  1,";1 3e:s ie; :
,-:i p 2s lrichell einge e[chnet..- ß oe i s pie I J!I: Hi&r b1eil?t d,,:r Firsl wa.agere hI In gl€;icher Höhe; dcr. Ubergang von der Schma,i- zur Erei;;ssTc;' w:r;:; ;;;:i,;.C'l
-ci' /.<irsch!eppung mIt Aufschle-b!ungen hergestellt. - Be j s p! e I IV: DIese Losung erglbl ,das WaJmdreleck a f g, da  besser verml(1:; h  r"dg ';:0.3. Arcil::e,-teD)

1 m ed! dfa@t)1i  eS  Gi!'Ulidl1\ I.$ki!ul
.1 , Das Eigentum an einem Grundstück g!:.hf beim Grund-sfückskauf nieht

?l1durch Über, ,da  die Parteien, der Verkäufer und der KäuTer, -einen
j  Jufvertrag über das Grundstück abschliei}en, sondern nur dadurch, da6

::,:_i  I: bel cl e u n ,d gl e ,j ch z e i t i g vor ,dem G run -cl buch amt e er

I  )  Iaren, daf) der Verkäufer das Elgenfum am Grundstück au,f den Käufer... . ;[.' . . . : . ! . uber!rägt, ,daIJ der Käufer mit dieser Erk!ärung einversfanden Ist und
I 9a  dart3uf die Elniragung der Eigentum5änderung im Grundbuche er

iil :olgf. Diese ,Erklärung vor ,dem Grundbuchamte . ist die sogenannte
\i:f Auf f ass u n '9. ein 'dinglicher absfrakter Ved-rag, bei dem aUT das zu

1 Grunde liegende Rechfsgeschäff (Kauf, Schenkung usw.) nicht zurück
': i gegriffen wird, ,Die bei den Verfragsehllef]enden b rau chen also,

.,: t:7  : r ::I  .1: 5 e  r   I t;t:d,tl e6:   ' ::rbur  che  fa  r I  t"d :
J ,Grundbuchamte ihre Wil!enseinigung zu erklären. Es  vird aber wo h I
' II11.me r zur nähere nRe,gel'un 9 des Rechfsv'erh ält ni 55 es

"J zWIschen den bei den Teilen ein Ver t ra gß bg e s ch! 0 s s e r: werden,

M das D   nd   ckK  I:üe   e  d u dr i  rk  ' erE-i :r  ::td r:ne-mzuKä
! I ' scha fen, anderse-<Hs wird der Käufer ;yerpflich1et, dem Verkäufer den

:   V(;relnbar1,en Kaufpreis zu bezahlen und die geka'uffe .sache abzuneh
,;1  en, Der Kau f ver t rag über ein Grundsfü.ck bedarf '<Ier 9 e r i eh f
':;iJ I ch e n oder n ,0 t a r i e 11 e n Be u r k und u n g, d. h., der Vertrag
\1 muf,: seinem Inhalte nach von einem Notar oder Amisgericht beg!aublgl

:it

:;1
;:;1

,ili'

sein, wenn ,er von Anfang an gültig und \.,irks ,l1 Se;.'1  Qii.
gel dieser Form ist er nichlig, so da  er kein$n Al15p,"'..Ich
gibt. Das Gesetzbuch erlelchfert jedodl djz. e $.fre:-1se For;n
IragsschliefJung. Es schreibt vor-: " Ein ohne Bz.cbi!ch!u g die er :::orm
geschlossener Vertrag wird seinem gal'"Ze,'} Inhalte n2.ch gültig, \ve:1n die
Auflassung und die Eintragung in das Gr-ur:clbucf1 erfolg!." Wenn also
der Kaufvertrag ohne alle Form, al:>o dL!rch ...1,usfüt!ling und Unh;!,
schreiben eines Formulars über den Koaufverfrag abge5chlo5Sei1 ward er
ist, so wird er durch die narn/oigei1de, selbstverständlich gülEge, nichl
nicolige oder anfechlbare, Auf1assul19 und Ein r-a9ung ins Gri.mdbuch
volJwirksam. Es ist allerdings zur Eintragung i:15 Grundb:Jch mindesh:ns
noch erforderlich, daij die Unterschriften uni er dem Kauf
ver f ra 9 VDm G -e r i eh t oder dem Not::l r beg j au b; 9 t worden
sind.

Gegensland des Kaufs ist im Zweifd, d. h. wenn nichts di1deres ver
eir1barlisl;au er dem G r \! n cl s t ü ck: auch das Zu b e h ör desselben,
Man verslehl un!er dem Zubehör einer- Sache diejenigen beweglic. C'n
Sachen, di . ohne Besfandtei!s: der Hauptsache zu sein, dem wirfschaff
lIchenZwecke der Hauptsad1e.zu dienen besiimrnl sind, zu ihr in eir.em
dJeserBesfimmung enfspreehenden räumliche" VerhäHn;s5e, stehen ur.d
Im Verkehr als Zubehör angesehen werden, sc z. 8, bei einem Ga
bäucle, das für einan ge\yerblkhen Zweck dauernd eir:geilchJe! isi, bei
einer Mühle, Schmiede, einem Brauhaus, .ainer Fabrik; die zum Beide:.e



bestimmten Maschinen und sonstigen Gerähchaften; bei einem land
gute: das zum WirfschaHsbetriebe bestimmte Gerät ,und Vieh, die land
wirtschaftlichen Erzeugnisse, soweit sie zur 'Forlführung der Wirtschalf
erforderlich sind, bis iu der Zeit, zu der gleiche oder ähnliche Erzeug
nisse voraussichtlich gewonnen werden, sowie der vorhandene, auf dem
Guie gewonnene Dünger.

Betrachten wir zunächst die P f I i ch t e n cl e s Ver kä u f e r s. Der
Verkäufer hat dem Käufer die Sache nebsf Zubehör (also bei einem
Hause die &h!üs'sel, Sommedäden usw.) zu übergeben und ihn in den
Besitz der Sache zu setzen.

Der Verkäufer 'Verschafft das Eigentum an einem Grundstück dem
Käufor dadurch; da  er <ihm die Auflassung erteilt, auf 'die ,dann durch
das Gru:ndbuchamt die ,Einlragung des Käufers als Eigentümer des
Grunds1ücksill das 'Grundbuch erfol,gl. ,Der Ver>hjufer ,hat weiter die
AuskunHspflicht. .. Er hat den Kaurfer über die den Kaufgegenstand be
treffenden rechHichen Verhältnisse, insbesondere über >die Grenzen,
Laslen und Gerechtsame des. Grundslücks, ,cl. h. die mil dem Eigentume
verbundenen ,.Rechte, Auskunft zu g,eben und ihm die ,in ihrem Besitz
befindlichen, 'zum Beweise des Rechts dienenden Urkunden (z. B. Kar
len, Beschreibungen, Verträge, Urteile, Versicherungspolicen, Mietver
frage) zu übergeben. Wenn sich der Inhalt einer solchen Urkunde auch
noch auf andere Angelegenheiten mitersfreckt, so isl cler Verkäufer nur
verpfIichlei, einen öffenHich beglaubigten Auszug dieser Urkunden zu
geben. Weifer hat der Verkäufer die sogenannte GewährleistU"ng's
pfJichf wegen Mängeln im Rechte, d. h. er hat dem Käufer den Gegen.
stand frei von Rechten, ,die von Ddffen gegen den Käufer geltend ge.
macht werden können, zu verschaffen. ,Er haftef hiernach für die Frei
heif ,des Grundstücks Von Hypotheken, Grund- und Rentenschulden,
Erbbaurechten, Vorkaufsrechlen, Reallasten, Di nslbarkeilen, Nie 
brauchsrechlen, Miel- und Pachirechten, Die im Grundbuche noch ein
getragenen Rechte, die tatsächlich nicht be'sfehen, hat der Verkäurer a'uf
seine Koston ZUr löscl,ung z<u bringen, wenn sie ,im Falle ihres Be
stehem das Recht des Käufers ,beeinträchtigen würden. Er haf also so.
zusagen ,dem Käufer ein reines Ürundbuchblait zu verschaffen. Dagegen
haffet ,der Verkäufer nicht für die Freiheit des Grundstücks von öffenl
lichen Abgaben und von anderen öffenf!ichen Lasten, ,die zur Ein
tragung ,in das Grundbuch nicht geeignet sind (das bestimmt sich nach
Landesrechi), z. B. Deichbaulasten, Patronatslasten, Wege- und Brücken
baulaslerl. Er haHel auch nicht ,für solche Mängel im Rechte, welche
der Kaufer beim Abschlusse des Kaufs kannte-. Im letzferen Falle wird
angenommen, da  der Käufer, der die Mängel kennt, die Gefahr, d e
ihm daraus 'enlsteht, auf sich -nehmen will. Es wir,d hier aber wirkliche:
Kennlnis des Käuters verlangt, gleichviel, aUlt weiche Weise der Kä.ufer
diese Kenntnis erhalten hat. Verschuldete Unkennlnis, also z. B. auch

nichl, wenn der Rechlsmangel aus ,dem Grundbuche ersichfliCh gewesen
wäre und der Käufer aus Nachlässigkeit das Grundbuch nicht ,eingesehen
hat, genügt nichl. Die Kennfnis des Käufers hat der Verkäufer zu b e .
weisen. Eine Ausnahme wird aber ge.macht: Der Ver,käufer ,haftef fÜr
die Belastungen des Grundstücks mif e.iner Hypothek, Grundschuld
Renlenschuld, mit einem ... P.fandrecnfe cd"f mit einer Vormerkung zu;
Sicherung des Anspruchs auf Belastung eines dieser Rechl.e auch dann
wenn der' Käufer ,diese IBelasfung gekannl hat. Diese Belastungen U!"1cl
ebenso die rückständigen Leistungen aus diesen Rechten 'hat der Ver.
käufer auf jeden Fall zu bese'ifigen, wenn sie der Käufer nicht In A!"1.
rechnung auf den Kaufpreis mjf übernommen hat.

Der K ä u f e r i s f ver p f I i eh t e t, den verelnh'3den Kaufpreis Zu
zahlen und die -gekaufte Sache abzunehmen. Selbsfverständlich isfer
zur Abnahme nur dann verpflichtef, wenn ihm di-e ,sache vei'fragsmä ig
angeboten wird. Der Kaufprei's ist ein Preis im verk.e.hrsüblichen, auch
ausl ridischen Gelde oder duchin Wertpapieren oder Wechseln. Dazu
können noch Ne.benverpflicht,unge,n . des KäÜfers freten, z. R Lieferur:g
von Naturalien, oGewährung des Allenteils, Auszugs, eines Mief- od r
Pachfrechfes für den Vel'kä.u.fer oder einen Oritien.

IDer Kau f p r eis isf, faBs nichts anderesausdrückHch oder sli!l.
schweigend vereinbarf ist, Zug um Zug gegen rEmpfang .des Kau/.
objekts, also zur ,Zeit der Auflas5'ung 2iU bezahlen. >Der Käuter haf
mangels gegenfeiliger Vereinbarung ,den Kaufpreis auf seine Gefahr
und Kosfen dem Verkäufer zu übersenden. Of?r Kaufpreis ,ist, wenn
nicht geslundel, von ,de.m Zeitpunkte an zu verziilsen, 'von dem an d;e
Nutz'ungen des Kaufobjekts dem Käufer gebühren, also von der Obe .
gabe .des Grundstücks an oder auch VOn der Eintragung ,im Grundbuche
an, wenn diese vor der Grundstücksübergabe el' olgt ist, Wenn der
Verkäufer den Verfrag erfüllt und den Kaufpreis gesfundei hat, so steht
ihm das Rücktrittsrecht nicht ..zu. In diesem Falle hat er also nur de-n
Schadenersalzanspruch Wegen Nichterfüllung.

Der Käufer hat ,die Sache abzunehmen, also beim Grundsiückskaul
in dJe Auflassung zu willigen. Er frägt  die Kosten der Auflas'sung _
dazu -gehören nicht die Sfempelkosten und die Umsatzsteuer _ ,und
die Kos'ten der Beurkundung des Kaufs. Durch 'diese VorschriH wird
nur das Verhältnis :des Kä'urers zum Verkäufer geregelt, -nicht aber die
KoslenpfHch! gegenüber dem Sfaate oder dem Notar. Das ist durch di$
Kost,en- und GebÜhrenanordnungen besfimmf. Die Nufzungen des VB-.
kaurften Grundstücks, z. B. der Miefsertrag, steh!:}n Vom Zeitpunkte ,dm
Auflassung oder übergabe dem Käufer zu. Ist ein Hausgrundsfüc!<
z. B. am 1. März übergeben und a,ufge!assen oder noch nicht aufge.
lassen, aber an diesem Tage der Eigenfumsühergan-g ins Grundbuch
eingetragen, so erhält der Käu er %, der Verkäufer % der Miete für das
ersfe Vierteljehr des laulfenden Jahres. (Nachdr. verbot.) _ W. H. D.
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Durch das Gesetz uber eine Bereinigung after Schulden vom

17. August 1938 sollle den Volksgenossen geholfen werden, die in der
vergangenen Nofzeil wirfschafflich zusammengebrochen waren und ihr
Ve mögen Zur Befriedigung ihrer Gläubiger hingegeben halfen. Durch
aHe Schulden, die bei der erzwunge,nen Vermögensa-uf!ösung ,nichf ge
tilgt werden konnlen, solHen sie nicht gehindert werden, sich efne neue
lebensslellung au!z'ubauen. Um dies zu erreichen, sollfen G I ä u b j _
ger und S ch u ! d n e rau 'f ein a n cl e r gebühr-ende Rück sich t
nehmen <und gemeinsam dahin wirken, da  die Belastung des Schuld
ners mit den aUen Schulden seiner leistungsfähtgkeit angepa t wu de.

Inzwischen haf es sich als notwendig e wiesen, das Gesetz aus dem
Jahre 1938 in verschiedenen Punklen z,u ergänzen und auf die einge
gliederten Gebiele auszudehnen, was jetzt durch eine "Neufassu-ng des
Geselzes über eine Bereinigung aHer ,Schulden" vom 3. September1940 geschehen ist.

Für welche Schuldner kommt das Gesetz in fraget
Das neUe Geselz kennl .drei Arien von Sdwldnern, deren alte

Schulden bemlnigl werden können. Ein mal solche Schuldner, die
bei der A,usübung el,nes selbständigen Berufs vor dem
1. Janu;;;r 1934 wirtschaftliCh zusammengebrochen' sind, wenn dieser Zu
s;;;mmenbruch zurücbuführen ist entweder auf die allgemeine Wirf.
schaffsnol vor der MachIübernahme oder auf den tatkräftigen Einsatz
des Schuldners für die Bewegung. Darüber, ob .die allgemeine Wirl¥
schaffsnot den Zusammenbruch des Schuldners ve ursacht haf, braucht
der Richler Ermittlungen nur anzustellen, wann AnhaJlspunkle dafür 'ge.
geben sind, da  der Schuldner den Zusammenbruch durch unehren
haftes oder leichtfertiges Verhaffen selbst verschuldet haf. Voraus.
setzung für die Schuldenbereinigung ist, da  der Schuldner die wirt.
schalt[iche Grundlage seiner selbständigen Lebenshaltung zur Befriedi
gung seiner Gläubiger hingegeben hat, sei es ,durch Konkurs, Zwangs
versieigerung oder Vollstreckung. Nach dem neuen Geselz ist auch die
fr e i w i I I i 9 e Ver ä u ry e run 9 des Betriebsvermögens zwecks Be
friedigung der Gläubiger ein Grund,.. um die VerfragshiJ/e des Richters
in Anspruch zu nehmen. Weilere Voraussetzung für die Anwendung
des Geselz es isl, da  es sich um solche Geldschulden des Schuldners
hande!!, die vor dem wirtschaftlichen Zusammenruch, jedoch spätesten's
Vor dem 1. Januar 1934 entstanden sind. Bei den eingegliederten Ge
biet ,nisl ,diese Frisl erheblich ausgedehnt, z. B. bei Danzig bis zum1. Sepiember 1939.

In Zukunft steht auch der Umstand, da" der Schuldner überschuldeten
Grundbesitz behalten hafte, der Schuldenbereinigung nichf mehr enlgegen.

. Z VI eil e n s können aUe diejenigen Schuldner eine Bereinigung

ihrer alten Schulden erlangen, die infolge der Wirlschaftsnof vor deor
Machfü.bernahme oder infolge ihres Eir:satzes für die Bewegung ihr
Eigenheim oder sonstigen Haus. und Grundbesitz durch Zwangsverstei.
gerung oder aus anderem Ania  zur Befriedigung ihrer Gläubiger hir;.
gegeben haben. Die zu bereinigenden Geldschu!den müssen jedoch
vor dem f. Januar 1934 enlstanden und enfweder durch ein Grund
pfandrecht an dem früheren Grundbesitz gesicherf oder durch ,diesen
Grundbesitz verursacht sein.

D r i f I e n s können Jetzt a'uch diejenigen die VerfragshiJfe des
Richters in Anspruch nehmen, die als An geh ö r i ge eines uns e I 'b
ständ gen Berufs (z.B. als Arbeiter oder Angestellte) oe/er als
Angehörige eines selbständigen Berufs, der im wesenllichen durch den
Einsatz der Arbeitskra!l ausgeübt wird, infolge der Wirtschaftsnof, di:;
vor der Machtübernahme geherrscht hat, oder infolge ihres in der
Kampfzeil erfolglen Einsatzes für die Bewegung oder infolge u n ver'
s ch u I d e te rAr bei t s ! 0 s i 9 k e i t in Schuldennot geraten sind,
Diese können eine Bere.inigung solcher Geldschulden erlangen, die ver
dem 1. Januar 1934 oder, wenn sie über diesen Zeitpunkt hinaus un
verschuldef arbeitslos waren, bis zum Encle der Arbeitslosigkeit,. späte
stens aber VOr dem 1. Januar 1937 entstanden sind. Der Arbeitslosig
keit steht es gleiCh, wenn das Ein'kommen des Schuldners ohne sein
Verschul,den wegen verkürzter IBeschäftlgung (Kurzarbeil) stark herab.gesetzl war.

Das Gesetz soll solchen Schuldnern niehl zugute kommen, die wegen
unehrenhaften oder leichfferfige,n' VeJ'lhalfens eines Sdlulzes nicht wü;.
dig sind, oder bei denen aus einem anderen Grunde ein Schutz dem
gesunden Volksempfinden widersprechen wü de. Die Beurteilung iof
hier weitgehend in das bilJi,ge Ermessen des Richters gestellt. Auf
jüdische Schuldner findet das Geselz kei'l1'e ,Anwendung.

Stellung des Gläubigers und Schuldners
Die Schuldenbereinigung hai den Zweck, die Gesamtheit der aUen

Schulden, die den Schuldner noch belasten, seiner lelsfungsfähigkeit
anzupassen. Dabei sollen. die Rücksichten waften, wie sie die Glieder
einer Volksgemeinschaffei,nander schulden.

Der Gläubiger soll dem Schuldner zunächst einmal die Möglichkeil
lass'en, sich eine neue Lebensstellung aufzubauen und wieder zu einer
angemessenen Lebenshalkmg zu gelangen, ,Der Schuldner andererseits
soli ein neues 6ii1kommen ,oder Vermögen, das die Bedürfnisse einer
angemessenen lebenshalfungüberste,igt, redlich und nach be3ien
Kräften ZUr Tilgung alter Schulden verwenden.

Es isf in ersfer Linie Sache des Schuldners, an seine Gläubiger
heranzutreten und ihnen geeignefe Vorschläge zu machen, um die
alten Schulden auf gütlichem Wege zu bereini,gen. Aus dem Vorschlag
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des Schuldners an seine Glaubiger sollen letztere ersehen, welche alten
5.chulden Ihn noch belasten und wann die einzelne Fo'rderung zuletzt
geltend gemacht wo den ist; ferner, welches Einkommen und Ver
mögen der Schuldner hat und was er davon zur Tilgung aHer Schulden
einsetzen kann; endlich, ob und wie der Schuldner den einzelnen
G]äubiger berücksichtigen kann.

Siehen die alten .Schulden ,in ihrer Gesamtheif in einem 50lchen
Mi verhäl!nis zu .dem Zah ungS:vermögen des Schuldners, da  erden
Gläubigem keine nennenswerten leislungen anbieten kann, so braucht
er ihnen auch keinen Vorschlag zu machen. Das gleiche.gilt, wenn es
dem Schuldner aus eine.m wichfigen Grunde nicht zuzumuten .ist,
seiner.seits an die Gläubiger heranzutreten.

Vertragshilfe des Richters
Wenn eine gLimdte Sdtuldenbereinigung nicht zu erzielen ist, so

kann der Schuldner durch einen an das zuständige Amtsgericht zurich
tenden Antrag die VerftagshiJfe des Richters in Anspruch nehmen. Der
Richter .versucht eine -gütliche Schuldenbereinigung herbeizuführen, es
sei denn, da  solche Bemühungen von vornherein aussichtslos
erscheinen.

Gelingt es dem Richter nicht, eine gütliche Schuldenbereinigung zu.
stande zu bringen, so gestaltet er durch seine Entscheidung die Rechts.
beziehungen der Befeiligten so, da  ein dem Sinn dieses Gesetzes
entsprechendes zweckmälJiges und gerechtes Ergebnis erzielt wird. Der

Richter kann insbesondere den Zins regeln, Stundung gewäh,ren und
Teilzahlungen festsetzen; was der Schuldner in zehn Jahren nicht ab
trasen kann, soll ihm in der Regel erlassen werden. Vereinbarunqen,
die die Beteiligten über die Tilgung einer alten Schuld getroffen
habe.n, kann der Richter ändern, wenn sie den Grundsätzen dieses
Gesetzes widersprechen.

Anrechnung des Gewinns auS der Weiferveräu ei'ung eines GrundsfUcb
Sehr oH $lind Grundstücke in der Zwangsversteigerung von dem

Hypotheken-gläubiger zu einem Preise erslanden, der weit unter dem
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wirklichen. Wer! des Grundstückes lag. Hier greif! -das Gesefz durch
folgende Regelung ein; Hai der Gläubiger einer alten. Forderung ein
Grundstück oder ein Schiff des Schuldners in der Zwangsversteigerung
erworben und bei der WeilerveräufJerung einen Gewinn erzielt, so
kann der Richter au! Anfrag des Schu!dners oder eines Milverpfiich
teten, auch wenn em Verfahren zur Bereinigung aller Schulden nichf
anhangig ist, die alte Schuld in Höhe des Gewinns als erloschen er
klären und die Rechte des Gläubigers gegenüber dem Miiverpflichtefe-n
der Bil!igkeit -en/sprechend regeln. Bei der Berechnung des Gewinns
sind die Aufwendungen des Gläubigers abzusetzen, die Nutzunge.n hin
zuzu ec.hnen. Diese Vorschriften finden sinngemä e Anwendung, wenn
der GI ubigerdas in der Zwangsversteigerung erworbene Grundstück
oder Schiff zwar nicht weiterveräu ert hat, der Velkau'swerl des G-mnd
sijj   oder Sthitfs aber den ErwerbspIeis und die Aufwendungen des
Gläubigers i?,JhebJi  übersteigt. Bei einem !and- oder forslwirfschaH
lichen Grunds}ückfriff an die SteIle: des Verkaufswerts der Ertragswed; .
eine Sfeigerung des Wedes, die auf die vom G!äubiger selbst auf
gewendete Arbeii ;zurückzuführen ist, bleibt hierbei au er Befracht.

Grundsätzliche Dauellegelung
In der Regel soll der Richter die Schulden bereinigung, wenn er

darüber zu entscheiden hai, für die Dauer r!':geln. 1st jedoch die weijere
Entwicklung der wirtschaftlichen Verhä!lnisse eines der Beteiligten VOn
besonderer Bedeutung, aber zur Zeit der Entscheidung noch nicht zu
übersehen, so kann der Richfer seinE: Enhcheidung allen oder einzelnen
Beteiligien gegenüber auf eine bestimmte Zeit beschränken, damit er
n"ch Ab]auf dieser Zeit die wirtschaftlichen Verhällnisse der Beteiligfen
erneuf prüfen und seine weitere Entsdleidung nach dem Ergabnis
dieser Prüfung treffen kann.

Der Richter kann seine Enfscheidung oder die Vereinbarung der Be
teiligten auf Antrag oder von Amts wegen ändern oder aufheben, wenndies nach Lage der Sache geboten ist. . Dr. C.
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In lelzter Zeit haben verschie-dene Gemeinden die Hebesätze für
die Grundsfel..ler erhöht. Die Voraussetzung hierfür ist durch die Ver
ordnung .zur Ergänzung der Kriegswirlschaffsverordnung vom 29.2.1940
(RGSI. I S. 454) geschaffen, zu der ein  underla  des Reichsministers
des Innern vom 15.5.1940 - gleichzeitig im Namen des Reichsfinanz
ministers und des Reichskommissars für die Prcisbil:dung - RMBIiV.
Nr. 21 _ ergangen ist. Hiernach hesteht zur Zeit folgende Rechtslage:

Die Kriegswirlschaftsverordnung vom 4.9.1939 halle bestimmt, da
die Gemeinden die tür das Rechnungsjahr 1939 fesfgeset.zten Hebe
sätze für die Grundsteuer, Gewerbesteuer sowie die Bürgersteuer nicht
erhöhen dürfen. Gleichzeitig wa.r den Gemeinden die Aufbringung
eines Kriegsbeiftages auferleg! worden, der nach einem Vomhundert
satz der Steuermef}be1räge zu leisten ist. Hierzu waren jedoch eine
Reihe von Gemeinden (insbesondere kleine Gemeinden) nicht in der
Lage, die bisher unterdurchschniffliche Hebesä!:z:e erhoben haHen und
bei denen -der Kriegsbeiirag häufig diese Hebesäfze überstieg. In
folgedessen wurden die Ibeteifigten Minister d.urch die erwähnte Er
gänzungsverordnung zur Kriegswirlschaftsvererd .us
nahmen von dem Erhöhungsverbot zu ulassen u
auch auf nachgeordnete .oiens/stellen zu überlrag
die Ermächtigung erlei!
Krleg5beifrag abweichend von der ursprünglichen Höhe ,festzusetzen;
so wurde der monatliche Kriegsbeitrag für die Gemeinden des AI/
reichs um 1,5 v. H. des 5teuerme betrages der Grundsteuer von den
Jand- und forstwirfschalllichen Betrie.ben (nämlich von monailich
2,5 v. H. a,uf monatlich 1 v. H.) seit dem 1. Januar ,d. 1. herabgesefzt.

Die Voraussetzungen für die Erhöhung der Hebesätze für die
Grund  und Gewerbesteuer sowie die Bürgersteuer ergeben sidl aus
dem erwähnten Erlaf} vom 15.5.1940, Für die Erhöhung der Hebe
sät:.z e für die G run <cl s t e u e r ist hiernach folgendes zu beachten:

Die Erhöhung der Hebesäfze bei kreisangehörigen Gemeinden
Die Erhöhung ,der Hebesäfze für die Grund- und Gewerbes/euer so

wie die Bürgersteuer bedarf bei kreisangehötigen Gemeinden für das
Rechnungsjahr 1940 ,und die fo!genden RechnlIRgsjahre der Zulassung
seiiens der oberen Gemeindeaulsichtsbehörde, in Preu en seilens des
Regierungspräsidenten. Eine Erhöhung über die für das Rechnungsjahr
1939 festgesetzten Hebesätze hinaus dar! nur unter folgenden Voraus
setzungen zugelassen werden:

1. Für die Erhöhung der Hebesät:.ze mu!, ein u n a b w eis bar e s'
Be d ü r f n i s besiehen. Sie kommt nur dann in Frage, wenn der
Hau s haI t sau s 9 ].e i ch selbsl durch weitgehende- Er s par n iss e
bei den Ausgaben n i eh t erz i e I t wer den k a n n.

2. Bei der Erhöhung der Hebesätze dürfen die H ö ch s: t 9 r en zen
1'\ ich t über s eh r i t t e n werden, ,die den Regierungsprasidenten
für die Gemeinden der verschie-denenGrörJengruppen von dem zu
stä.ndigen Reichsminister mitgeteIlI sind.

3. Bleiben in einer Gemeinde, .bei -der eine Erhöhung der Hebe
s-ätze u'nabweisbar erforderlich. ist, die letzteren für das Rechnu:1gsjahr
1939 bei mehr als einer Steut':rart hinter den in dem bel reffenden
Lande für ihre Grö engruppe geltenden Höehsfgrenzen zurück, soisf
für die Reihen/o!ge, in der die Erhöhung der Hebesäfze für die ver
schiedenen Sfeuerarlen vorzunehmen ist, folgendes Ve-rhälfnis ma 
gehend: In Gemeinden bis zu 2000 Einwohllern Grundsteuer von land
wirtschaftlichen Beirieben 2, von den sonsfIgan GrundslÜcken 3, Ge

werbest euer 4, Bürgersteuer 8. FÜr grö ere Gemeinden bis 25000 Ein
wohnern ist das Verhältnis 2/3, 5fSf10, in Gemeinden von mehr ais
25000 Einwohnem 2/4{5!12.

4. Wenn hiernach eine Erhöhung der Grundsteuer von den G run d.
s t ü ck e n erfolgen müryfe, soll zunächsi im Einvernehmen mit der
Preisbehörde für Miefen geprüft werden, inwieweit eine Um! e gun 9
des Steuermehrbetrages auf die Mi e t e r - also bei Miethäusern 
möglich ist. Preis behörde ist in kreisangehörigen Gemeinden der Land
rat, bei Städten mit mehr als 10000 Einwohnern der Bürgermeister. Der
Minister stimmt allgemein einer Umlegung auf die Mieter zu, soweit
sich hierdurch bei Wohnungen in Altbauten keine höhere gesetzliche
Miete als 116 v. H. bzw. - wenn der Vermieter die Schönheitsrepa
raturen trägt _ 120 v. H. der Friedensmieie ergibf. Soweit hiernach
die Umlegung des Steuermehrbetrages auf die Mieter möglich isl,
kann die Erhöhung des Hebesat.zes zugelassen werden. In derartigen
Fiil!en soll glsichzeilig mit der Veröffentlichung des genehmigten Ge
meindebeschlusses über die Erhöhung des HebesCilzes eine entspre
chende Anordnung über eine allgemeine Umlegung des Steuermehr
betrages auf die Miete! seitens der Preisbehörden erlassen werden.

Soweit eine Um!egung des Stel..lermehrbetrages auf die Mieter nicht
oder 1'1 i ch t in vollem Umfange m ö 9 I ich isi, so!! im Einvernehmen
mit der Preisbehörde geprüf! werden, ob die Hauseigenfümer, die
ihnen durch, die Sfeuererhöhung erwachsene Mehrbelastung fragen
können. Ober die hierbei zu beachtenden Gesichtspunkte soJlen den
Preisbehörden se;iens des Preiskommissars nähere Richfiinien erteil!
werden, mit deren Ergehen aber erst zu rechnen ist, wenn Erfahrungen
vorliegen. Erschein! die Belastungserhöhung zumutbar, so kann die Er.
höhung des Hebesatzes durch die Aufsichfsbehörde zugelassen werden.
Isl dies nicht der FaU, so soll geprüft werden, ob an Stelle des Hebe
satzes für die Grundsteuer von den Grundstücken der Hebesafz für
eine andere Realsfeuerari (z. B. die Gewerbesteuer) oder fÜr die
Bürgersfeuer erhöht werden kann. Ist dies nicht möglich oder wurde
die Erhöhung eines anderen Hebesaizes für die Gemeinden kein ge
nugendes Mehraufkommen ergeben, so soll dem Reichsinnenminisfer
berichtef werden.

Die Ei'höhung der HebesäfIe bei Sfadlkreisen
Bei Siadtkreisen wird eine Erhöhung der Hebesätze tür die GruMd

und Gewerbesieuer sowie die Bürgersfeuer nur VOll- den ReiChsministern
des inncrn und der Finanzen zugelassen. Die Gemeindeaufsichts
behörde (in Preuben der Regierungspräsident) hat zu dem Antrage der
Gemeinde, dem ein Hausha!lsvoransch!ag beizufügen isf" eingehend
Stellung zu nehmen. Die oben unter 1,2 und 4 wiedergegebenen Be
stimmungen müssen hierbei beachtet we den.

Die SteuersdlUIdner der Grundsteuer können sich 9 eg e n die Er
h ö h u n g des Heb es a f z e s :weder im Rechtsmitfelverfahren gegen
über dem Steuerme  Bescheid . noch gegenüber dem Grunclsleuer
Bescheid wenden, wenn ein ordnungsm.äf)ig verkündigterundgeneh
migh:!r Gemeindebe5chJu vorliegt. Vielmehr ist nur die Mög!ichkei!
gegeben, bei der nachclen obigen Angaben l11a gebenden AufsichIs
behörde _ in Preuben dem Regierungspräsidenten - anzuregen, ein
Nachprüfung vorzunehmen. Da die Z'ulassung des Hebesatzes bereiis
erfolgt sein mu!" werden besondere Einw81,dungen geltend gemacht
werden müssen, die sich im wesenl!ichen gegen die Armahme der
oben angegebenen Vorausseh:ungen richien werden. Dr. \V u f h.
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Die betrieblichen Verhältnisse vieler Gewerbetreibenden haben sich

durch den gegenwärUgen Krieg verändert. Ein Entgegenkommen im
Bi J I i gke i 15 weg e kommf, wie -der Reichsminister des Innern in
einem ErlaJ) vom 14.10.1940 (RMBliV. S. 1949) a'usführt, in Betrachf,so
weit die Gewerbesteuer nicht hereits d'US rechtlichen Gründe.n fortfäHf.
Eine durch den Krieg eingetretene VerschJe,chferung der Verhältnisse
des Steuerpfiicntigen  olfjna n 9 em e s s en e m Umf a "ge berück
sichtigt werden, wenn -die' Sfeuerzahlung in yollem Umfa-ngeeine be
sondere Härte, für den Steuerschuldner bedeuten würde. Die Anträge
der Gewerbetreibenden seHen sorgfältig mit wirfschafilirnem Ver
ständnis geprüfl we den. Jedoch müssen Verschlechterungen der Ver
hälinisse 'mit Rücksicht auf die ebenfalls durch den Krieg weitgehend
beeinflul}te fina'nzieIJe Lage der ,Geme-inden gelragenwerden, soweit
sie unter Berücksichtigung der wirfschaftlichen Lage des SteuerpfHcn
ligen bei Anlegung eines sfrenge,n Mar,siabes noch als fragbar angesehen werden können.

Beendigung der Gewerbe:Sleuerpfli;:hi
D'ie Gewerbesteuerpllichf des Unterne,hmers endet bei Einberufung

zum Wehrdienst mit der tat s ä ch I i ch e n Ein 5 f e I I u n 9 ,des Be
triebes, d. h. mit dem völligen Aufhören jeder werbenden Tätigkeit _
ausstehende Forderungen können noch eingezogen werden _ mit dem
Ende des MondJs. Das gleiche gilt be.i Stiflegung des -Behiebes durch
Kriegsmarynahmen aroderer Ar/, wie bei !nansPNlchnahme des Gewerbe
freibenden ,durch sonst,ige DiensfsTellen, bei Einziehung zum lang.
fristigen Polizeinotdienst, durch die Arbeitsämter usw. Äber auch in
folge der Enfziehung von Arbeifskräffen, der Beschlagnahme von
WarenvorräJen, durch SfiJlegung seitens des 'Bezirk.swirlscha'flsamts,
Sinken der WirlschaffJichkeit des Betriebs unter ein fragbares Ma  'und
dergleichen, kann der Betrieb bzw. die Erzeugung eingesfeIH sein. Auch
in derartigen ,Fällen wird im allgemeinen der Betrieb 'nicht nUr 'Vorüber
gehend ruhen, sondern eine Einstellung des Betriebs und Erlöschen der
Gewerbesteuerpflicht angenommen. Es genügt in allen Fällen, dary der
Betrieb für eine gewisse <Dauer, nichl nur vori.ibergehend aufgegeben
ist. ,Bei Zweitein wi'rd die Entscheidung seitens 'des Ste'ueramts unfer
Umständen auf 3 bis 6 Monate zurückgestellt. Offene Handelsgesell
schaften und Kommanditgesellschaften können trotz Erlöschens der Ge
werbesteuerpflicht det Rechtsform <nach bestehen Ibleiben. In jooem
Falle kann der Steuerpflichtige gegenüber dem Bescheid der Gemeinde
behörde eine Entscheidung des ,Finanzamts beanfragen.

Stundung und ErlC1  aus Billigkeifsgründen
BiHigkeitsma nahmen kommen in 'Beirachf, wenn ein Gewerbe

befrieb inoJolge von Kriegsma nahmen in so erheblichem Umfange- ein
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Im Inieresse der i!ffenU. Sid.e,heil kann die Polizei
behö,de die lIeselllglll1g bauiälliger Gebäude lorde,...

P. ist Eigentümer eines Grundsfücks in ,der Tiergarlenstra e in Essen
(Ruhr), auf welchem sich u. a. ein Fachwerkanbau und eine lagerhalle
befanden. Da diese Baulichkeiten in einem sehr schlechten ,und ver
wahrlosten Zustande waren, so sah sich die Polizei behörde vetanla13t,
von P. durch polizeiliche Verfügung den Abbruch im Hinblick auf die
Bauordnung Von 1930 und die Verordnung über Baugestaltung von
1936 zu fordern; für den Fall der Nichtbefolg'ung wurde P. ein Zwangs
geld von 50 RM angedroht. Gieicnzeitig war darauf hingewiesen war..
den, dary die Durchführung der polizeilichen Verfügung nicht durch die
EinJegung von Rechtsmifleln aufgeschoben werde, da die alsbaldige
Beseitigung der baufälligen Gebäude im sicherheitspoliz'eilichen In
teresse liege. Nach fruchtloser Heschwerde beim Verbandspräsidenfen
des Siedlungsverbancles R,uhrkohlenhezir,k in Essen beschritt P. den
Weg der Klage und bemiingelte, da  die Baupolizeibehörde Vor Erla
ihrer Verfügung keinen Sachverständigen gehört habe. ,Nach dem Gut
achten eines von ihm beaullragten Sachverständigen sei eine Instand
setzung des Anbaues am Wohnhause möglich gewesen; von einer Bau
fälligkeit der betreffenden Baulichkeiten könne nicht gesprochen wer
den. Das Ve'rbandsverwaltungsgericht in Essen wies aber die von .P.
erhobene Klage ab und betonte, es sei nichl Z'U verkennen, da  die in
Frage kommenden baulichen Anlag!3n sehr morsch und verwahrlost und
mithin bautä1Jig gewesen sei'en; die BaupoJizeihabe mithin die ,Beseiti
gung der betreffenden IBaulichkeiten fordern können, um eine Gefähr
dung Von Leben. und GesUndheit von spielenden Kindern zu verhüfen.
Es habe für di,€ Polizeibehörde .keine VerpHichf.lmg bestanden, vorher
einen Sachverständigen anzuhören; sie habe vielmehr nach pflicht
mä igem Ermessen die notwendigen Ma nahmen treffen können, um
Gefahren abzuwehren, die die öffentliChe Sicherheit bedrohen. Von
einem Ermessensmirybrauch könne keine Rede sein. Oie angeordnete
Beseifigung der baufalJigen Gebäude habe insbesondere ohne Gefähr
dung von leib und leben spielender Kinder nicht hinausgeschoben
werden konnell. Die Polizei behörde hälte sich unler Umständen
schadensersatzpTlichtig' gemacht, wenn sie mit iht1Em Marynahmen ge
zögert häHe. Wenri in dem von P. beigebrachten Gutachten darauf hin
gewiesen werde, dary eine Inslandselzurog mif angemessenen Kosten
möglich gewesen sei, so sei dies bedeutungslos, da sich der Sachver
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geschränkt werden muryte, dafJ der normale Gewerbeerfrag weitgehend
herabgeminderl ist. Da  der Gewerbeertrag 1940 ge-gen'über dem Ge_
werbeerfrag VO:l 1939, ,der der Gewerbesle-uer für das Rechnungsjahr
lür 1940 z'ug unde liegt, erheblich zurückgegangen jst, genÜgt jedoch
allein nicht. Zinslose Stundung oder,ErJa  werden auf Antrag nur ge.
währt, wenn <der Ertrag,j,n so weitgehendem Ausma e gesunken isl, dar)
die Zahlung der vollen Gewerbesteuer die Existenz der .Betriebe, seine
Wiederaufnahme nach ,Beendig.ung des Krieges oder die .wirtschaft_
lichen VerhäHnisse des Unternehmers gefährden. würde. Dies Irifft be.
sonders bei Kleinbetrieben zu. Bei grö eren Betrieben kann sich je
nach den. Umsfände'r1 des einzelnen Fal!'es ,die (3.ewerbekapifaJsfeuer
bei erheblkhen Dauerschulden stark belastend auswirken. Zahlungs_
schwierigkeiten können bei gegenüber dem Vorja,hr stark,abgefal!enell
Erlrägen ,daraus entstenen, da  der vorjährige Gewinn oder wesentliche
TetiJe des Umlaufvermögens in der Annahme einer gleichbleiben't;/en
Weilerentwick!ung von dem Unternehmer investiert wurden und zurzeit
nichf flüssig gemachf werden können. Auf den Antrag des Steuerpflich_
tigen hin findet seifens des Sfeueramts eine Prüfung stall, die die
finanzielle Lage der Gemeinde. die Verhältnisse des Betriebs und die
wirtschaftspolitischen Zielsefzungen angemessen berücksichtigen soll.

Besonderes für KapitalgesellschaJten

Bei Kapitalgesellschaften, wie Aktiengese!lschaften,  GmbH's usw,
endet die Gewerbesteuerpflicht erst mit ,dem Aufhören jeglkher Täfig_
keil, regelmär,'ig mit der Verteifung des Geseflschaffsvermögens; die
Gesellschaft darf auch der Rechlsform nach njcht mehr bestehen. Für
st,iJlg,elegte Unternehmen, die hiernach auf Grund ihrer Rechhform
steuerpflichtig bleiben, kommen .sHligkeifsma nahmen zunächsf wie für
die sonstigen Betriebe (vgl. oben!), aber auch in anderen FäHen in Be
tracht, in denen der Betrieb stHlgelegt oder die Erzeugung eingesfeUt
;st und sich hieraus Zahlungsschwierigkeiten ergeben. Vor oaJlem solfen
im Rechnungsjahr 1941 die s!ilJgeleglen oder unterbeschäftigten Unter.
nehmen im Billigkeitswege zunächst durch Gewährung zinsloser Stun
dung auf Anfrag berücksichti,gt werden, die Unterstützungen aus der
GemeinschaHshjlfe der Wirtschaft erhalten. Für diese ,gehiebe kommt
Gewerbesteuer rege!mä ig nur vom Kapital ejnschlie !ich der Dauer
schulden und vom Ertrage dUrCh Hinxurechnung der Dauerschuldzinsen
in Betracht. Ob nach der Wiederaufnahme des Betriebes '8ine Abzah
luog der ,Steuer erfolgen oder Erla  eintrefen soll, wird sodann geprü,ffwerden. Dr. Wut h.

sfändige erst nach Abbruch der Baulichkeiten über die Möglichkeit einer
Instandsefzung der Gebäude geäuryerf habe. Gegen dieses Urteil legle
P. Revision beim Oberverwa!tungsgerichf ein, welches aber das Rechts
mittel als unbegründet zurückwies und ahnahm, dar, die Vorentschei
dung keinen Rechtsirrfum erkennen lasse, so dal} gegen die geforderte
Beseitigung der baufäHigen Gebäude keine Be enken zu erheben seien.
(Oberverwallungsgericht, Aktenzeichen: iIV. C. 35.38. _ 30. 3. 39.)(Nachdruck verboten.) H. M.
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1U Jahre Technische Hochschule Wien. Am 7. November f 940 be

ging die Wiener Technische Hochschule, die älteste Hochschule dieser Art
in Europa, die feier ihres 12?" jährigen Besfehens. Die Reichsminister
Dr. Rust, Or.-Ing. To,dt und Dr. Oorpmüller nahmen an ,dem Festakt teil.

B ehb ! r eh   1!II
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Erläuterungen zu DIN 4010 (GÜiebedingungen fUr Bauholz). Merk

heff 2 des Fachausschusses fÜr HoJzfragen von Prof. OHa G ra f
(VDI', ,Berlin 1940, 32 Seiten, Grö e 14,8X10,5 cm. VDI.-VerJag
GmbH., BerUn NW7, Hermann-Gö:ring-Sfra e 27. Preis 1,- RM.

Das Merkhelt Nr. 2 behandelt eine gegenwärfig recht wichtige Frage.
!n einBr bildlichen Darstellung $ind die einzelnen SchniliklassenA bis C
dargestellt. Das Ziel der Schrift ist, Meinungsverschiedenhei1en über
die Auslegung der No(m ,oIN 4074 auszuschaUen. Das Heft ist nicht
nur für den Schreibtisch bestimmt, sondern es soll gerade <denen helfen,
die Holzbauwerke handwerklich austühren. Daher wird es besonders
iluch dem Zimmermann, der dJuf dem Holzplatz arbeitet, gut helfen,
richtig die Hölzer nach den -einzelnen Güteklassen. herauszusuchen. $0
trägt das Heft mit dazu bei, den in u t Baupreisverordnung.gegebenen
Grundsatz sparsamen Stoffeinsatzes_srfülJen zu helfen und,.den Männern
vom Bau eine Steigerung der Kenntnisse des Steffes Bauholz zu geben.

Dr. Re u t e r.
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Der Reichsminister der Finanzen hat zur Vereinfachung des Steuer
abZugsvcriabrens und zur Vermeidung unbilliger tIärten angeordnet, daß
die Einkommensteuer und der Kriegszuschlag nicht auch von den Mehr
nrbeitszuschlägen erhoben werden. Das gleiche gilt für Zuschläge, die Hir
Sonntags-, Fejertags  und Nachtarbeit gezahlt werden. Die Verordnung
gilt fÜr alle Zuschläge, die nacb dem 1. November 1940 gezahlt worden
sjnd oder gezahlt werden.
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Im Re-ichsg.esetzblatt Nr. 179 L<;t die "Verordnung Über we.itere Maß
nahmen auf dem Gebiete des :Handelsrechts während des Krie.e:es" vorn
-4, Oktober 1940 des Ministerrates pLir die Reich'sverteidigung veröffent
!Icht worden. Die Verordnung ist bepeits i-:l Kraft getreten. Nach der
}leuen Veror.drnllng können e nzelnc Kauflcuto oder Gruppen von Untcr
nehmDn dann vo.n der gesetzlichen: Verpflichtung zur Auf s tel I u n g:
und Vori'eg;llIng der Jahresbila.t1zund der üew:inn- und V,erlustrechnung
befreit werdea. wenn infolge des K1'ieges bei eThebliche11 Vennögens
teiJen dne ordnun smäßi,R'e !BewertuIl;g' nicht mög1ich ist. .Eine BefreitN1K
Über die Ü 11i e der u n g der JahresbHam und der. Gewinn- und Verhrst
:'ecron.u1ng kanll1' dann ausgesprochen werden, wenn dies aus Gründen der
ÖffentJichen Ordnu.ng gebotcn ist. Auch die AuskunftsertcilullJr .p.:cg-cllriibcr
G1äübigern kann unter.sagt werden, wenn dies aus GrÜnden ,der äffent.
Jiehen Ordnu']jg geboten ist. Diese A'11skunft<serteilung an Gläubiger er
streckt s'loh auf Berichterstattung, Einsicht1lahme in Berichte der Ge
sch-iiftsführer, in BÜcher und Sch-riiten des Unternehmens. Der Reichs
ninisterder Justiz, der für Befreiungen und Un1ersagungm zuständig ist,
L;ann seine Befugnisse auf and'ere Behörd.en Übertragen. Soweit nicht tim
;;inze],nen ['alle ißefrciungen oder Untersagungcn ausKesprochcn worden
>;ind, bestehen die VerpfiichitU'ngen zur Offenbarung des Gesch iftserfolges\\eiterhin. Dr. R..ß.
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Die "Verord11un'g über gewerberechtliche. Maßnahmen allS Arrlaß des
'\riegc.s" vom 9. Oktober 1940 (I(eichs,.((csctzb!att Teil 1. Nr. 180/1940) be
'!immt, daß Wr d'ie Berechn1.mg der :Fristen !im SiIwc des S 49 der Ge
i',erbeordnung FÜr das Deutsche Reich die Zeitdauer des Krieg;:es nicht ill
-\nsatz zu bringen ist. nie gewerbepolizeilicl1e Genehmfg-ung zur Errich
:UIIg einer der in    16-24 gemn1n'tcn Anlagen kann an eine frist ge
"uJ"J'den werden, bi1men '\velc1uer die Anlage zu errichten ist. Ist kein.e
Frist geilannt, so erlischt die Ge!l-ehmiigung, wenn der Inhaber ein zames
Jahr hat verstreichen la.ssen. olmc davon GebrallCh z.u machen. Neben
vielen anderen Anlagen gehören hierher auch KwJk-, Zicg"e!- und Gips
öfen, Dacl1pappenfabriken. Gerbereien, SchlachthliuS'er, auch die VO!I
e.nem einzelnen Metzger benutzten. L e d i g 1 j c h i!l den fristablaui nach
Üer Gewerbeordnurng; rechnet die D,1l1er des KrrcKc-s nicht e,1n. Zu pliü.fen
ist in, jedem faUe, wenn es sich um vor Kr.ieg.s'<lUs'bruch erteilte (jene.h w
migungen handelt. ob aus der Bau'er1aubnis noch das R:-echt zur Bauaus w
fÜ!brun'R fortbestehl SclJoJiießlich sind allch vor AUrJI'alll11c Jer BallarbeHen
tJie E.rrichtungsverbot:e zu beachten. Selbstverständlich wiissen in erster
Linie die Bestimmungen Über die DJingHcbkeit der Bauvorhaben berÜcksichtigt werden. Dr. R" B.
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lIlschädiglll1g bei Fl!egel'sGhädell
Jetzt auch Ausgleich VOll Eiunahmeausiätlen

Die Entschädigumg bei :FJiegerschä:dBI1 regelt sr.ch. soweit es $ich um
die Zerstörung, ,ßes'0h idjglt11g oder den, Verlust vou Sachen handelt, nach
der Sac!lsohÜdenreststellun&'sverordl!Uug; hiernach .wird eine Ent'Schädi
gniJ1Lg' u:nter dem Namen des Vorschusses schon fetzt ge\Y1ihrt, soweit die
Beseitigung des Schadens zur Zeit mög]lich und voHnvirtschaft.Hcll  e.
rechtfertigt ist. r,Ür Sohäden ,an Le'ib und Leben gilt die ,p,ersonenschädell
verordnlIng.

über die rein51l Sach'- und PersonetlschiiJden hina.us entstehen den 1Je
troffeuen Vo'lksgeIiOs'sen v:ieHach noch Schäd'en durch BinuahmeausfaHe
o{1cr MehrauhvenduHg\eu. Auch cLiese sil d letz.t durch RurrdedaG des
R.e'ichsmirristers des Innem vom 5_ Oktober 1940 in die Schaiderrsrcg:elung
einbe.z.o'gelT. Die Neuregelung hat auch  iir d.ag. Handwerk praktische
Bedeutung. ,e,W;:'- fÜhlren daher nach-stehend die h'ierztl getroffenen Vor
schrift01l im ein.zelnen an:

1. Voraussetzungen der frsatzleistullg. \\ ei1'Ü bei P1iegerang iffen
dnrch Binwirktll1g von \Vaffen odoer sonstigen Ka1l1pfmittc-1n ein Schad.er,
entstanden ist, Ider dem Verlust von Eiu!lahmen oder erhö'hte Aufwendun
gen. unmittelbar ZUr Folge hat. so wird dem betroffenen VolbgetIOS's.en
ZUr Vermeidung tl<ll'bilhger Iiii<rtcn der eingetretclIc Nachteil in aJ}gemes
Sene,r \Veis'e erslel'ZL Betroffen ist derienige Volksgenosse, dem dJe Ein
nahme!1 entl ange1l' oder di'e erhöhten tÄ.wfwendungCtIl entstanden sind.

2. flöhe der .Ersat7.lelstung. Brsatz ward ge\yährt in Höhe der cnt
gangenenf:'Inll1ahmen abz.ÜgHch der ersparten Ausgaben. soweit der si.ch
danach ergebende. Betrag 2000 RJM monatl,ich' nicht übersteigt. .ersetzt
OBZ. 1940 Heft 46 Seile 1 14. November
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\VCnJen ferner entstandene Mehraufwendungen, soweit sie angemessen
sind_

3. Anrechnung von V orleistullg"cn. Auf die liach Z ffer 2 zIl,a;ewährc.'lde
EIsatz]cistullg ist der ßetrag anzurechnen, den de.r Betroffene als Vor
schuß, Vorauszah]Lln. , Beihilfe oderii1 ähnlicher \Veise äfientifchen
Mitteln Zur 1\1indcrung oder Beseitigung des Schadens hat:

4. AnwendUJlg der fIir die Sacbschädenfestste!Jung geHenden '/or
sehr1iten. Die Entsc.heidung über die nöhe der Ersatzleisrung; .wird den
nach der Saehschädenfeststellungsvcrordnunl!: zuständL en fc;ststeHtmk"""S
behörden Übertragen. Zustandig fst die fests elIungsbehörde. in derenBezirk der Schaden entstanden ist. RrI.

lieichskredithnfe liir 1Jl:!iI der Welmniiiiht 1!i1[la$1Jg!!
!1elbsiändigg ltill'ldt'IJerker

Die \Vchrmacht nimmt gegemvänig Entlassungen vor. Unter den zur
Elltl:assung Kommenden befinden sich a.ltch selbstiltlJigc tIand\yerker,
deren Betriebe seinerzeit inioh:e jhrer Einberufung stillgelegt oder s'tark
ein,geschränkt \\-erdel) mußten und die jet.zt vor der Aufgabe stehen, den
Betrieb wieder aufzubat1cn. Sie br2..uche!1. dazu vor allem Personalkredit,
ohne .unmer d!e ÜbJichen banh.-nÜi!ligen Sicherheiten steHen zu können.
Um diese Sch\Yierigkeiten 7.U Überwinden, ist die R,eic"hskredithiUe iür die
aus dem Kriege zl1rückkebrenden .selbständigen Gewerbetreibenden ge
s-chaffen wordcn, deren R.tchtlinien soeben vom Reichswinschaitsminister
bekanntgegeben werden.

Zwe.ck der R.eichskredlthilie ist die I3e.schaTIung ve,bi1ligte.-r
durch übernahme Hm Reichsbür!2:schaften. Die Kriegsteilnehmer
dadurch in die La.e:e \. erSetLt \ycrden, beschleunigt ihre Betriebe
I'ichst im frÜheren Vmraflge wieder aufzunehmen.

'tlandwerker, die die Reichskredithilfe in Anspruch nehmen woUen,
we.nden. s.ich an das Kreditinstitut (Genossenschaft, Sparkasse, Bank usw.),
mit dem sie bisher in Geschäftsverbindmr.g:  0stande!l baben. :Erforqer
lic!lenfal1s weis! die Inmmg ouer Kreishand\verkerschait ihnen ein Krcdlt
institut nach. Der Kredit wird also nicht ".-om Reich, sondern yon dem
Kreditinstitut gegeben; das Reich übemlmmt aber dafür, \yie oben be
merkt, die Bürgschaft.

Ars Kreditnehmer
Wehrmacht ent1assen
sind gleichgestellt die
d'ienst, zum Sicherheits

Personen.
sollen

also

zur
Die R.lchtlinien regelt! soda.an :roch die nÜheren Einzelheiten Über

:Form und Inhalt des Antrages. die zu machenden At!gabe!1, das Ver
fahren us\\'o HierÜber kann der liand\yerker sich bei seiner Kreishand
.werkcrsch.aft unte-rrichten,. der die ,Richtl,inien in diesen Tagen zugehen.
Selbstverstiindlich geben auch die KrediHnstitute Auskunft, bei den n
der liandwerker auch den Antragsyordrm:k erhäH. RB.

Bilubefllle in Fnmt
Auiträge iHr Jahrzehnte

Nur wenige Benlfszweigc sind- in ähnlichem Ailsm B wie da  Bau
D"ewerbe Über Saison- l!1ld Konfunkturs.c!l\'vankllngen JumHls Abbud der
Lebenskraft eines Volkes und zugleich auch seiner knlmrellell und geist.i
gen Verfassung. Der Niedergang d.er dcutscl l en Wirbchaft :vährend d r
NachkrieR'szeit \var begleitet von e1J]em seibst das NotwendIge \-emt-:cll
liissigenden RÜckgang: der Bantattgkeit. tjnd der .i\'langel ei,nes w}rk
lichen kultureIlen Eigenlebens. der schon dIe Jahrzehnte yor Gern \\, elt
krieg kennzeichnete. führte in der B<lHwirtschaft zum fehlen jeder eigen
.schöpferischen Leistung, a11 deren. Stelle das tlen.untmnmeln in aUen B,, .
stilen und deren Nachahmung H1lt schlechten 1\htte!n getreten war. Es
ist nur aHz!! verständlich, daß unter diesen Umständcn der 13et li, des
i\'laurers bei dem Nachwuchs in immer geringer "\verdender Guast stand.

Im nationalsozialistischen Deutscl11and, so betont die Deutsche Arbeits
korrespondeuz, ist auch cJer Bm1\virtschaft wiede.!'  ine nene  'l Tllige, [, :w
hmg zugewiesen ,vorden. .Unsere Aufbaua belt 13.t und \Vl QaU Jl mr
die ZukÜnft notwendigerwelse BauarbeH sem. '\Vre gTOß e!te Amg b n
sind, die noch der Lösnu  harren, kann man daraus erluesscn, daß alJem
im \Vohnungsbuu in den komIlIenden Jahren mehrere l\'liHionen \\' o!ml1n
gen geschaffen werden müssen. \Yeikre Industrieba.lIteu, die Neu
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g st !tun'g--: der d'eutschcrlStädte 'undschHeßlich die Ba}1VOrhabend s:: 1 tr ebhaben,. und da  die'se  üc, kel!r auch durch die" A.ilwendung derStaates und der Bewegung sichern der BauwJrtschaft Altfgaben und,f:.u!- Drenstvcr fJJc .t lUg n cht. beel,ntrachhgt. \verden ,d rf. Bel. der AllS'o/a lJ
träge 'über Jahrzehnte hinaus  Das deutsche 'VOlk, in sich f;efe.stigt, ber.relt yon Arbelt kralt .n fUf die D eJlstv rl1f!!c.')tung  e  daher 10 Z  lII f,t.!n
von rassefremden geistigen Emflüssen, ist ,wieder zum Träger emer Jedell1.Fall zu.pruren, ob Im ISJrege Vl-cJ,milenst gelelst .t w.0rdel1lst. Il1fh
schoprerischen Kultur geworden, die ihren silmfälligen Ausdruck in 'ster dies zu, so Ist VOll d r Dtcnstv rpf1rcht n   nl d;atzIJCII _A stand Zu
Architektur, !licht Ilur in der monumentalen, so d rn anch in der dem. 1"::- n prnen. .A s.nahm 11 (.I:l (r nur aus unbedm:;;t zWIl1genden Grundcn derwerbsleben dienenden gefun cn hat. BauarbeIt 1St also heute ArbeIt m I elChsveJ tetdlgun.t: zu]ass!."..
vorderster front unserer Wrrtschaft und Mitarbeit im Keistigen Ringen

Zeit. Das slI1d zwei Tatsachen, die dazu angetan sind, den Bau
unserer Jl1zend \vjeder erstrebenswert sein zu Jassen.

9, !I@lzlaDillIg
Am 29. ulld 30. Novem'ber 1940 findet. wi'e wir bereits in Nu-. 42 vom

17 Oktober ber;ichteten die diesjiihJ'ijge JiQl ztagung dies :FIachausrs'CIlusLSes
iÜ; Iiolz.rragen beim Vcre iJ1' deuus'Cher Ingenieure wnrd Deutschen rors.t
ve,rein dm In.genieur'hiau,s i,n ßer,lin NW: 7. 'Hermalln-Göring-Straße 27,
statt. Nachstehend veröffenrt1kheTI wir ntmmehr das Programm der
Tagung: Fr e i ta g, d e 11 2 9.N 0 v e m b e r 1'940: !Eröffnmlg der Traguil1\,;
9 Uhr durch ,den V8ü'Si 7.eI1,de1l, Herrn Q,berl l!1:dforslmeister Dr.,.Ing. E. h.
Oernle'in. fa clhsli tzu n g "Ro hh 0 IIz.f ragen", 9,15 Uhr: iEil1'iJuß de;;
fällws u1Jd der Abf,uhr awf dic GÜte des []o-Lze'S. Prof. Maycr-,Wegehn
Jiwnn.-MiiJmdclI. 10 Uhr: Si1.?:cwerk,seinr4chtmng und WirhsC'1lafUichkeit. Ing
Jierdey. VDL, Dresden. lO,-15 Uhr: Aussprache und Pause. 11,30 Uhr:
Koloniale Hölzer. Prof. Huber, TJmrandt. 12 Uhrr: Techn-i.sche Verw-er
lUngsmöglicllkeiten kolonialer Hölzer. Prof. ,Hesk,e, Reinbeck. 12,45 Uhr.
Am'sprache. - f'ac,!lsitzllng ,JiOlz im :Rauwe.s'en". 1,5 Uhr.
Aufgaben de.s Ausscl uss'es HODzdeckCiil' beim P,a'l luausschuß für H{JIJJzfra.zen
P,rof. DrAng. Stortrz, Stuttgar.t. 15,15 Uhr: Aufgaben deI' iAll's'schfls's-o:
DachstiJJJ!Je und SchoaIJ.dännnung beim iFachaus..schuß für .Ji01z.fragen. Orber
regierul1gs- und..baurat W.edi!er, Ber!in. 1,5.40 Uhr: Welche Forderung:n
stellen dlie H.e,ioh,,'b:mformen all den liollZbau? Archit<ekt Jl<lcob, Berhn
16,10 Uhr: Zweck und ZiCiI der Vererinheitlich'llng d'er ,He-Rriffe 'Über ver.
gütete lIöl:z er '-1'/1Id _ho'llvbaltige Werkstoffe. Prof. Dr.-Ing. Kollmal'Ltl'. VDI.,
E.berswa.J.de. 16.25 Uhr: IAIUlSsprache uoo P,all e. 16,45 Uhr: KuniSthal"zver
lei11l11ng im :Bauwesen n'ach neueren UntersUrchungelJ. DrAng. haW
Egner, V'DJ., 6buttgart. 17.30 Uhr: Ba I'stofje und SohwammbefaU be'i
Wohnhäuse'11!L Dr. ha.bil. Zycha, fI,ann.-J\HiIlden.18 Uhr: ,Amssprache. _
Sonnabend, den 30. November 1940: fachs;itzung "Holz
sc hut Zl'. 9 Uhr: Cber dlie Whktmgsweise von JiobschlUbmitteln g;egen
ffausbock und Ano'bien. Prof. Ur. Schulze, I3crli:n-Dahlem. 9.30 Uhr: liio'Jtz
schutz u,nd Ho,I'7erspamis im Ruhrko.hi1en-lBerg>b3Ju. Bergassessor a. D.
:Frö'hilich, Wanne-ricke!. 10 Uhr: Vcreiruhrejt,jichrungen auf d-em Gebiete der
tIolzfcuer-Schiutzrniti'eL Rcz.-Rat Dr.-Ing. habil. Metz, Beridn. 10.20 Hhr:
Ausspr,ache und Paus'e. Pa c h s i t z 11 n K ,.H 0 I z t r 0 c k nun f.:t (hief7;u
beachieIJ;: Mitteilmlgsheft 28 des Ir-ac!tans's'ch. i. Iio]'zfragon .,Hol;ztrock
llumg, Vortr.äge der Sommcrsit,zun'g 1940 1 ', das von MWe November ab
vom Vf)L Ver1a'g, I3crhn. bezoge,n werden kafIJIl'). 10,45 Ulbr: Z\veckmä'ßiJte
St,ape!ung f.ür natürliche TrocknlTng-. lug. SchleuJ3ner, Wien..:MödIinQ;.
11,20 Uhr: K.ammertrocknung ,JrJl Handwerksrhetrieb, Werkstatt'Schaukel,
künstlich belüftete rIi<illgc. Dr, lng. P,'iest, VDL, Bres'lau. 12 Uhr: Prak
tische Fragen der Jiolztrock!1l1'ng und ihre Redeutll1'l1i{ iür die Holzver
wertung, insbesondere fÜr die Jiollzersp,armis. A. Fis'cher, v..''Cnd1ill,gen.
12,45 UJlr: Ällssprache.

Voller Ausgleich des Lohnausfalls hei Bett'icbsschädeu
durch Luftangriffe

Um deH Arbeitern etwaige Lohnausfälle bei I3eschädigllßg von Betrie
ben durch Luftangriffe abziigUch der etsparien Ausgaben möglichst voli
auszugleichen, hat der R.eichsarbeitsl11inister die Erstattung de-s Lohnaus
ausfalls von 75 auf 90v. H. erhöht. Soweit der Lohnal1sfalf des Arbe!ter
nicht dUrch Beschäftigung bei Al1fräumungs- und Wiederher.stel1ungs
Clrbeitell oder durch andet\veitigen Arbeitseinsatz \vährend der Ausfalls
zeit vermieden werden kann, hat der Arbeiter gegen den Unternehmer
einen Anspruch auf Gewährung einer Vergütung. die 90 v. fi. .seine-s Lohn"
ausfalles beträgt Die Neuregelung gilt mit Wirkung vom Beg-inn dei
Lolmwoclle, in die der 1. Oktober gefallen ist. Die sofortige Auszahlung
dcr Vergütungen für die Lohnausfälle ist in der bisherigen vVeise sicherzI1steI1en.

Lobnsteucrkarten Jilr Soldaten
vVehrmachtsangehör!ge, die während des besonderelJ .Einsatzes zur

Wehrmacht einberufen sind, erbalten oft ihre BezÜge aus ihren bisherigem
Dienstverhältnis unverändert weitcr gezahlt. Andere Wehrmacl1tsange
ltörige haben Anspruch aur Kricgsbesoldung. In bei den FäHen ist die Aus
schreibung von Lohnsteuerkarten und dIe Vorlage der Lohnsteuerkarte
beim Arbeitgeber erforderlich. Wenn auch die Einberufenen, soweit
sie ihre b1Shetige Wohnung oder mindestens den -Wohnsitz beibehalten
haben, ZUlU Zwecke der Aufstellung der Lohnstetlerkarte bei der Per
sOMllstandsaufnahme am 10. Gktober miterfaßt worden sinu, so werdcn
doch oft tatsächlich keine Lohnsteuerkarten fur 1941 ausgeschrieben \ver
den. In der .,Deutsc!len Steuerzeitung" wird mitgeteilt, daß in der Nicht
vorIegung der Lohnsteuerkarte durch einen solchen Arbeitnehmer grund
sätzlich kein schuJdhaftes Verlangen zu erblicken ist. Der Arbeitgcber
ist berechtigt. in solchen fäHen die Loht1steuer nach uen Angaben der
LohlIstenerkarte von 1940 zu erheben. .Fehlt auch diese, dann ht der
Familienstand lohnstcl!erlich entscheidend, der dem Arbeitgeber bekannt ist.

Dienstverpilichtung ent1assem r l\riegsteUuehmer
Der Reich:mrbeitsmillister hat ill einern Erlaß -an die Landesarbeits

ämter und Arbeitsämter dazu SteIJung- genommen, unter welchen Voraus
::,etzungen allS dem Wehrdienst entlassenc Soldaten diellstverpfIichtet
werden I(önnen. Er weist darauf hin, daß die aus dem Wehrdienst ent
lassenen Soldaten einen Rechtsanspruch auf Rückkehr in ihren alten Be..,
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DienstvcrpiIichtung wird als Betriebszeit angerechnet
Nach der Dienstpf1ichtdurchführungsanordnung wird in solchen .Fä!lcn,

in denen AnsprUche aus dem Dienstverhältnis von dCr Dauer der Zuge"
IlÖrigkeit abhängen, die Zeit der Zugehöj.jgkcit zu dem Bl:triebe, der deli
DienstverpfIichtctell abgibt, auf die Dauer der Betriebszugehörfgkeit in
der neuen ArbeitssteJle angerechnet. Wie der Reichsarbeitsrninister ntl!1
klargestellt hat, ist ul11gekehrt bei RÜckkehr in denaItell Betrieb die hn
lIeuen Betrieb verbraclJte Dienstzeit voll zu berücksichtigen.

Eröffnung einer Reichsautobahnausstellung in Preßburg
Am 3. November 1940 \Vul'de in Amveselll1eit der SLowakisohen 'Reg,jl'_

rLTng u'Ild des ,deuts'Chol1 .Gesandten .s'ow,je ,Zlahheicher geladener IGlästc dte
AussteHung "Die Stra.ßen Ado1f I1itJkrs l ' vom :M.iJ1iS1erpräSijdcr ten  uk<t
fe!erIich eröffnet. Diese 11is,1rer ,.e;rößte Aus.steHung des Generalm.spektoT\
iÜr das .d'el1ts-ch 1 e Straßcmvesen gibt einen urmfarssenden überbJick Über
die ,Reichsautohahnen, ihre teoht1isclrenEinriohrungen, ihre Bauwerke
sowie ihre poJitJig.che, wirt',dvaftliche und ku'ltureHe Bedeutung. In Ver"
tretung des ,Reichsmi,r1>istcrs Dr. Todt hielt .Ministerialrat Dorsch eine!'
g!ull'dsätzlichen Vortrag über die Bedeutung ,der Reich>s'auto,tahnen. An
scr!'1ieß.end schildcrt'e ,der Deutsclle Üesa'Ud:te, SA.-Oherg'ruppenfÜhrer VOll
Ki:J]iinger, _d.ie Schö,nheite1t der S10wakei und &ic Notwendigkeit gllte,
Straß.en fÜr dieses schöne Land. Zum Schluß. hiellt MinJsterpräsident T'Uk,
eine g-roß'a!1lgele,gte Reue. in der 'er auch auf den ,d.eutschen SkaBenbat\
einging und IJCrvorhob, daß die <Deutschen in der Vergangenheit Ü1 de;
Slowakei !Straßen gebaut 11JiiitCflo. daß S'le es heute wieJder tun wad daß sie
auch in Zukunft in ,djcscf!I La.nde Straßen haueil werden.  M.H besonderen,
Int'ereslSe betraclJteten diie .Besucher den  l\>lIIttelt.rakt der Ausstellung. in
dem das s[.owakisrche VerkehrsmilJiist>erium pjä ne einer slowakischen
A'Utobahn zeigte, die in der Haupts'ache von Ost nach West durch da"
Wwag-t'a'l W,hrt und an das reichlSIdeutsche Au!t,obahnneuz angeschloss'cr;
we.r.c(e'll' soll.

Bcamten.Miethelmstätten
Der Reichsverband des deutschen g-emei.nnÜtzigen Wohnl1ngswesens

hat mit dem Beamtenheimstättcnwerk ein Abkonuncn getroffen, wOllacli
von den gemeinniitzigen \Vohnunogsuntenrelullen Ein- lind Zweijamilien
11'ii'l!sel' mit Gartcn enhveder im pcrsönlichen Auftrag eines iBeamten
selbst, also als Eigenheim, odcr zu dem ausgesprochenen ausschließlichen
Zweck der Vermietung- an einen Beamtcn, also als Miethcirnstütte er
rkhtet werden können. Im letzteren IFalle bleibt das \Vohnungsunter
nehmen rEigentümer. Sofern die .Finanzieru!lg' nicht auf andere \Veise
möglich ist, stellt das Deamtenheimstättenwerk dem Beamten die l'¥litteJ
d,lrlehnsweise zur Verfi!gung.

Neuer Zusammenschluß im BausparwesßIl
Die Bausparkasse Deutsche Bau- und Wh tschaftsgemeinschaft e. G. Ul.

b. Ji. (DBW.), Köln, und die Bausparkasse Jieirnbau AG., die ihren Sitz
von Siegen nach Köln verlegt hat, haben ein übereinkommen getroffen,
wonach der Bansvarvertrag.sbestand der DI3W. auf die Heirnbau-AG.
Ühergeht. Die Hauptversammlung der DRVv. hat das übereinkommen
bereits genehmigt. Auch die Aufsichtsbehörde hat inzwischen die Geneh
migung ertei1t, wodurch das Übereinkommen reehtswirksam geworden
i. t. Die rnmmel1f vergrößcrte lieimbal1-AG. hat eine Kapitalerhöhung VOI!
20000U RM auf 500000 RM beschlossen. Die letzten BHanzsummen der
beiden GeselJschaften betrugen am 31. Dezember 1939 zusammen rund
18,3 Mill. R1VL davon entfielen auf die DßvV, 15,8 MD!. R.1\1 und allf die
Heimbalt AG. rund 2,5 MB!. RM.

Porschungsstättc iür die Bangeschichte Münchens
Dem Stadtarcl1iv in iVlüncllCll wurde ein bedeutsames lJnternelnueu

an eglieuert, das in seiner Art einzig in Deutsch!and ist: eine Forschungs
stätte für die Baugcschichte der ffal1ptstadt der Bewegung. Ihre Aufgabe
ist es in Karteien Über Pläne, Akten und Bilder, in Nachbifdungen, Aus
ziigen' tllld Stichwarten den ungeheuren Stoff der Bangeschichte MÜnchens
so zllsammenzufassen, daß er jederzeit greifbar und für die weitere bau
liche EntwickJung auswertbar ist. Trotz der Einschninkllngen durch den
Krieg geht die Arbeit, wie der "Gemeindetag" berichtet, weiter. Das bau
geschicJItJiche Material ist in Archiven und S,umnlungen an staatlichen,
siädtischen, kirchlichen nnd PTivatcn SteHen verstreut. Im Stadtbauamt
sind bereits 70000 Pläne uod eine Lichtbilder- und Bildersammlung von
etwa 14500 Exemplaren verwahrt. Eine Grnndkartei eIlt halt die Pläne
der Straßen und die Iiausnuilunern, eine zweite Kartei erfaßt die Pläne
von chronologischen Gesic.htspunkteu aus, eine dritte- sammelt die ei.nze[neu Bauküustler. Ein eizener Photograph dieser Forschu!1xssteIle nImmt
die Originale auf.

Zeltscbrlitenschau
Wirtschaftliche Kurzbl'iefc über Steuer-, Verkehrswesen, Wirtschafts

kunde. Rudolf-Lorentz-Vel'lag, Charlottenburg, Berliner Straße 42/43.
21. Jahrgang.

Lieiei'ung 45 vom 5. November 1940. Inhalt: Steuerlicl e TagesfragelJ.
Ueber dIe Berücksichtigung der Kriegsverhältnisse bel der Gewerbe
steuer. - Betriebliche Pensiolls- und, UIÜerstützungskassen. - Pe-nsions
und Untelstiitzungskassen in den wieder eingegliederten Gebieten. _ Was
der Richter ,sagt. Von Rechtsanwalt und Notar Kar! Dittmar, I3erlin. _
Gewährleistung der BausuU1ll1e durch dcn Architekten. - Ein nichtiger
Kaufverhag verpflichtet zur Rückgabe von GrundstÜck unu Nntzllngen.
- Kllrzbdef-Woche Nr. 45.
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R,ichsinnungsverhand des Baugewerkes, Bezirkss!elle S chi e sie"
FernspIecher: 5 49 87
p('!sfschedd .onto: 78673 Breslau 1, den 8. November 1940.

SandstrafIe 10

An unsere Mitglieder!
1'11 Betreff: Verordnung zur einheitlichen Regelung des Pfändungsschutzes für
A,beitseinkommen (lohnpfändungsverordnung 1940) vom 30. Oktober 1940

RGBI. I S. 1451
i\"oeHscinkommen, die in Geld zahlbar sind, konnen in Zukunft nur noch nach

t,!;:ßgabe der ne en Verordnur;g, die sich im wesentlichen auf die bisherigen Bc
'_.;' I  ggeenp  d  v  rr Zee Qr   ngi:   IB:S      g bne     1   hee5   e e1 f g
i",,'vorgchoben:

:Jas Arbeitseinkommen unterliegt nicht der Pfändung bei Auszahlung für Monate
Ybhe von RM 130 monatlich (früher 150 RM) bei Auszahlung fÜr Wochen in Höhe

vn RM 30 WbcherUlich (truhe! 35 RM), bei Auszahlung tur lago in Hohe von RM 5
(1'Gher 5..130 RM). G wcihrt der Schuldner seinem Eheg"Üten usw. Unterhull, so er.k,ht sich der unp1andbare Teil des Mehrbetrages grundsätzlich für jede Person um
"'.  weileres Zehntet, mindeslens aber um 15 RM monallich, höchstens um 50 RM
;-t_, na-tlich. Wegen der Unterhallsansprüche, dio Verwandten usw. kraft Gesetzes
l.stehen, ,isl das Arbeitseinkommen ohne ,die genannten Beschr<inkungen pfändba..
[,;r, Schuldner ISI jedoch soviel zu belassen, als er für seinen notwerldigen Unter
hi  usw. bedarf.

Unpfändb<ir sind grunds01tzlich 1.1, a.:
a) zur Hälfte jie Vergü.tung von Mehrarbeiustunden,
:J} Urlaubszuschüsse,
} Aufwandsentschädigungen, Aus!ösungsgeIder und sonstige, soziale Zulagen fÜr

auswärtiqeBeschi'!ftigung,
j) Weihni,Jchlsgratiflkationen bis zu 15[1 RM,
2) Wehrso!d, FliegerzuJagen, Bekleidungsenlschiidigung usw.

c-, Vollstreckungsgericht kann dem Schutdnor EU; Antrag von dem pfändbaren Teil
'<"!les ArbeItseinkommens ausnah.msweise einen Tei! belassen, wonn dips mit ROck
<  !1t auf besondere Bedurfnisse des Schuldners oder auf eine besonders umfang
, (he gesetllic e Unlerhaltspflichi des Schuldners geboten ist und überwiegende

lange des Glaubigers nicht entgegenstehen.
Beibehalten srnd die Bestimmungen der bisherigen    850 c und 850 d ZPO., be.

?i end Lohnschiebung.

drei StadIen auch eine Heral.lfgrl.lppierung der genar\nter\ Angeste!\tel1
Ortsklasse 11 in die OrtskLasse t in Frage kommt

Wir blUen daher d,e Betriebsfuhrcr obiger Gemeinden,
Frage kommenden Armeste!llen die Gehälter der Ortskl"sse
bencr\falls tur den rv,öna! Ok1ober 19.;0 d;e entsprechende
zuzahlen.

BezugJich der Gehaltsh6ne in der\ Onskla!sen verwei:;en ',Vif auf unser
5chreibell Nr.5 vom 13 2.1939.)

Q'...nd

- 18] Beireff: Eaurneisier.Kur5us bei der HTL. E:reslau

c  :   ;:   c t 1 f   ::g ;1  ; f] ;e  ;: J ;       r;;ti! f   ;f ;  ',@
Ticfba.J ist es leider n;cht möglich, einen Kursus fur d;e T1Cfb,"uabteifun; dbzuh2\'
ten. Es wird dahiSr 15!diqJicn ",in KUrsus fur die AbleillH'Ig Hocr,bau abgehaiteC'\ wer

g \'ra  '  f  e   S/h :  1  r  Ss  ;Tr '1f;  rl;;   :  ; l a sf  a  d(a          ¥. b
Sonnabel"d (vier Stunden.) abgenalte;-: ,...erden, damit den öuswärt1ge:-;. Herren die
Beteiligung uberhaupl möglich gemacht wird

Es haben sich fur de:'! Hochoau.Kursus berei!  etwa 50 Harren gemeldet. Sot!l8n
noch weitere Interessentet't vo!h<'lrtder; Eein, mussen wir dia Her,en aus den «egie.
rLr; sbelirken E-r2slau und  iegr.ftz bitten, s1c:h bjs späte$teo$ 20 d. MI$. bei unseretBe:znkssteJle :tU melden.

In der oa_chsten Nummer der "Ostdeuts hell Bau.Zeilung" vC!r6;lenUichen wir
weitere Nachnchten bezugtlch der oberschlesIschen He-rren.

Das Abhaiten eines besonderen Kurses 1n det HTL Görlitz W , c s 3Ib
möglich, weil die S teiligun.g aus eiern i<egierun.gsbe;:;irK liegni\-:: zu qe ,, g "':8'.

(1) Betreff: Wagengesfellung für Baustotilransporte
;)er Gencralbevollmächlig!e fur die Regotung der Sauwirtschaft hat untcr dem
Oktober d. J, Ga. XIV/109ü - an. alle  on.tingen.lsträger den nachstehenden Erlaß
. chlol, der die Ausg3be von Speerzettain regelt:

.um aufgetretenen Zweifeln zu begegnen, teile ich im Nach ang zu mein.em
'1derlai> vom 15 Oktober ;940 Nr GB XVIiI/1258/40 - mit, daß sich ar. dem soge.
'1ilten Spccrzettelverf<"!hren, d. h. der Sicherung der Wagen.ge.tel!ung Tur Baustoff
1sporle mitleis der FrachtbriefaufklebezeHel "Speer" nichts anderL Die Auf.

. un 9 dOr S .. peeneHel . naCh den V . Iel Dril19tichke . itsslufen 1 bis . 4 bleibt unve{(Inde . ' . ' I

a!ten. Soweit eine DTinglichkeit$stufe besondere Untorteilungen t:ekommt, z B.
I "'-. I b, gIlt der Speerzettel lur die betreHende Haupt.tufe ohne Irgcndwe!che

;alze, d. h. ,im genannten Fal1 Speer I.
Sollten Falle be'<annt werden, wo andere. 1':ls die seither gellenden SpEer!e!!e!

il'vardt werden, so bltle ich um gefl. BertudHIc:htigung und Emsendung derartige,
l'or5chrif!smaßtqer Zettel an mich.
Die Sicherung der Wagengeste!lung fur die BauvOfhaben ,Dito' und ,Askanlö'

, Gibl unver .nde.t erhalten. Eine Verwendung der ,0110" ,bzw. ,Askania'-7enel fur 1

,   ;t i Tde e I% r    n:  n s       \   .I,t, wird in gleicher \'\'ei5e strafrech l,ch !

'':m      :jn : ; : n   r:    : ä ;i  Z:j ri <l    d  :;beztJ n ei;,e :; BVa   J

nebengewerben im Deuisc:hen Reic.h vom 15.1.19110 IDer Rei  streuhander der Arbeit tür. das '!Virlschaftsgeblet ,Br"nden urg ".ls IcfI weise bei dieser Gele>::)()nh.eil darauf hin, ci<)!> I':<H:I"> dem Erlaß des HNrt1
;;dertreuhander hai unterf"l 23.1,0: 1940. eine Tarlfor9 ullg w.r Erg nz ng. o<;,r Tarif.  eil:hsaTbc>itsminlsters _ m.b 17319iH ,"crn S. Ok!obe  un - ir> Tarifordt1.ur.gBt1
;,:  ;bge   d   g   nijau;'  eFn  lt: : mi hr6  ts 'h  e  \C e o f!  .r 11J40 I e aäu          lJ    "i  iI::dun n    i i:  ;sl1ei i g fI fl ffl:.   ei,;   J  ti;heeS i    3'  1"!:
)  .1Ab d S er l Kdr :g \ fr     f  :e   nnUunngg dv mna4t.I .n   9n  \ ;      i rbf I    e I\Jo;t   : 9f;,e : el    h \ 7If  J     <'J/J, ud:sir sa"l1 e :  :h  m A2 .  ; ls   8 v i 3  : n ; ;
, n,ar 1[1.  er Tafitordnung zUr. Regeiung ven Familienhe!mfahrfen wJhre.nd der    u i  l  z i/'I1 rja     ; I h   b   b a  t  e . d3; )G   hif   ;r f : ti   ,¥; ge,,  f

I     I/   oB  F  e; el  n h[  geell n  unebengeWerben Im Deu!schen Retch vom anzusehen s<,;i. spatcs!en  iedo.ch einen Monal rtach Ei tri:! des im Lel:rver\rG  ! rr bitten unsere Mitglieder, hiervon Kenntnis zu nehmen. im.
Hf! a Abs.2 I'<G-O. De  w=iteran

an doo:, Prüf"c.l:1g va:'  e,bs". viel

l i e bi!ec   i   n ge   er!<ö   i gi hi   ;vner   e  n   tri {  e   r a       e; ;; ci°      f; n, D : :
demlaHs da:1 dio Eintragung in die lehrlingsroJle niciH e,folge"."

(4) Betreff: Anordnung bezüglich Orfsklasse IV
Jer Reichslreuhander der Arbeit fur das Wirtsc:haflsgebTel Schlesien hat unterm

- ,J.1940 nachsl£hende Anordnung erlassen:
Ano!dnung.

Auf Grund der Verordnung über die Lohngestallung in den eingegliederten Ost
!: 'b;eten vom 20. Mai 1940 (RGBI. t S. 813) ordne Ich an, ::Jaß in den Kreis.en Blac:ho v,
"d Zawiercie, Bendzin, Otkus.:h, Chrzanow,  aybusch, !n de  Stadlt<:;.cIS  osnow!tz
l',d in dem Qslwarts der Sol<! gelegenen Teil des Krelse.s 6Ielletz.BI la  ur die 'Im
ugewerbe beschäftigten gewerbljchen Gc!olgsch<!ftsml glleder dlC. lohne ?er'Isklasse IV der Tarifordnung fur dös Baugewerbe 'Im Wlrtschaitsgeblet Schlesien
""Iten.

DiG Anordnung tritt am 15. Oktober 1940 in Kraft.
Wir boinen Sie, hiervon Kenntnis zu nehmen

(5J Betreff: Nichlbesteuerung der Mehrarbeilszuschläge
Der Reichsminister der Finanzen hai ZUr Vereinfachung ,des Sleuerabzugsverfahlen

une Zur Vermeidung unbilliger Härten angeordnet, daß die EInkommensteuer und
de) kriegszuschtaq nicht auch von den Mehrarbeitszusc.h!ägen erhoben we!,dcn. Das
S!eiche ,gilt fjjr Zuschtä.ge, die fur Sonntags., Feiertags- und Nachtarbeit gezah!!
I',etdi'!r..

(61 Betreff: Gehaltstarif für die kaufmännischen und technischen Angestellten
SOwie angestelltenversicherungspflichfigen Poliere und Schachfmeister

in Gleiwifz, Hindenburg und Beutnen
Nach dem Reichs  Haushalts. und Besoldungsblatt Nr.33 vom 7. 1D.194Q sind die

(JQerschlesischen Städte- Gleiwilz Hindenburg IUnd Beuthen aus ,der Ortsklasse B
"':Jsgruppiert un.d in di  staatliche OrtsklQsse A eingereil11 worden. Mithin ergibt
Ä  es   t: f    d  : e t  t     : f   r   s1 :ti   i;: f   i ir h  d u  h ecc t   i 1
<':1;) 1.10.194[1 durch die AUfg!up ierung der sti'Jatlichen O,t5ktasse in deo genannten
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H ei! HJfler!

Reh:bsinnungsveiband des Bilugewe.kes, Se:tirks5iel!e Schlesi2n.
gez. Albert Kur zer, ge:, Dr. Hoc h b i:'! J 1\1,Bez;rksinnungsmeisier. Ge.schäHsfi.lhrer,
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Eugen John Inh. William Stein

BvesDaIYJ 26.. Meineclrestr. 44. Ruf S.-Nt. 44141 Parkei1:'ij;*abli'"ii  FäDiiaBe GSeii'bWi'i'\J:Qi: 05"9Eigenes AnschJußgleis Ruf 4392

IIller3!JerslJrgilll  - Reichslohllordllilllg 
I/liii!hl{riegs'WlJhililiig3biiIlPrlJ rl]mm

Reic]lsorgalJisafionsleiter Dr. Robcd Ley sprach auf dem Betriebs
l:\ppeJ! eiues Berliner Werkes dcr AEO. über das iu Vorbereitung befind
Jiche deutsche Sozia!werJt lI/I Vordergrund stehe das Werk einer um
fassenden A! te r s v (' ISO r g LI TI g aller Schaffenden, das bereits fertig
esteJ!t se!. Tin engsten ZttsamI11cnhang mit dieser vordfinglicllctl TeI!
aL!fgabe steht die Schaffung eit!c:;; alle Arbeitsf! agen volJauf ncuregeIndclI
.':;ozialelI Ocsetzgebungswcrkes VOll geradezu revolutionärem A!!smar3c.
Das Soziahverk umfaßt zunächst tinzeJrnaßnahmell für (Iie Oesundlleit:;
fiJhmng_ Die Gcs!JIlderha!tung des schaffenden Menschen steht uallacll
IIDter dem maßgebenden Gesichtspunkte des Vorbeugens mit tIfIfe 1aufen
der Untersuchungen durch Betriebsärzte lUId nnter Schaffung von Ge
sItTic1heibstationen, die auch \111 Mittelpunkt der k[inftigen Oemeinschafts

häuEf     c :;: ir;   e v  1  T esse!l erster Entwu1f SChOB feltiggesiellt W sserstraßenproJekte im Osten
sei i a e  r   nI1gz  f b t  'd l n fü ,dI  :ll:d  f; eeuzt cl  lr!le   I d u   II  Bau großer Staubecken

Hinzu IW!11men ein wnfa:ssendes .Freizelt- und Wochenendwerk VOll der Reicllsarbeitsgemeinscllaft tur RaUluforschung \yerden
sowIe ein l:3crufserziehungsvi'erk, das die entscheidenden Fragen der be- die \VasserstraßenproJekte im Osten bemerkenswerte Angaben
ruflichen Fortbildung nach &J'oßzügigsten Gesichtspunkten regelt. Bei dem g.rößtel1teils flachen Gelände une! dem Reichtum an natiirliche,l

.Mii zu den revolutionärsten J\'laßIIahmen der entsprechenlletl Reichs- \Vasserläufen werden die Wasserstraßen Im J2;'csamtetl Verkehr der Ijeue:1
verordmwgen wenlen eine I  ei c; h s loh n 0 r d nun g  ehören, die die Ostgebiete eine große RoJ]e spieJen_ Unter Berücksichtig-ung- dieser gÜu.

nach Gefahr. Schwere, veranlwort . un g und Lelstung zu messende Arbeits- , stigen Voraussetzungen ist dIe zurzeit benutzbare Uillge desgleichen der

luaft bewertet. Ztlr VerfÜgung stehende Tiefg;ang; ll11d damit die Trag'fähigkeit der Was
Besonders bedcutsam sind die Ausfuhrungen Dr. Leys Über da." serstraßen äußerst gering. Die von der ehemaligen polnischen Republik

I\'achkriegs-Wohnungsbauprogramm, Dieses W-ohI!tlt1 s- zur VerfüguIIg gesteHten Kredite reichten nicht einmal für die .Erhalttlli
bauprogramm soll danach JJ1 besonderclll Maße der Förderung der delJi- der bestehenden Wasserbauten aus. Iusgesal11t sind 16125 km natütliciJ
sehen Falnilie dienen, Deshalb w1!'d dafiil- Sorg;e getragen werden, daB Wasserstraßen uud 261 km schiffbare Kanäle vorhanden. Die vornehmste
die Wohnungen für Pamilien mit Vier und 1l1efl!- Kindern gfOß t;enug be- AUfgabe ist dCI Ausbau ,der Weichsel im Interesse der Landeskultur. dCI
messen Sind. 80 v_ fI. aller "\Vohnungsbauten im I?ahnlen dieses Pro  FischereJ und der Schiffahrt. Es 1UUß ferner ein Hoc!!\vassersclmtz gc
gramms saHen eine groBe \ lohnIÜ.\che UI1U drei Schlafzimmer, einen Bal- schaffen werden. In trockenen Jahren muß ein entsprechcuder \Vasset'
kOll. einen DuschrauID sowie eine Speisekamllwr lmd einen AbsteliraUlI1 vorrat vorhandeu seIH als Voraussetzung fÜr die I3iul1enschiffahrt. Dd
halJen. Trotzdem sol! die DtlrChschnittsl11icte 30 Rl\-l für 80 qnl I(aum bi$herh;e Vorgehen _ Rau von Buhncn und .Einel1gulI.\  des Flußbettes _
uich! Überschreiten. Bei Familien mit vier und mehr Kindern soll selbst hat nicht zu dem gewÜnschten Ziel gefÜhrt. 1\lan wird jetzt dazu iibeI
dieser niedrig-e Mietspreis noch auf durchschnittlich 20 RII,>l ennäßigt  etlen. im Einflußgebiet der Weichsel große Staubecken anzulegen;werden. gleichzeitig wird man die sehr verwifderte Weichsel zu einem Strombett

Seit 35 Jahren der Schutz  u.
Dichtungsanstrieh für Beton,

Mauerwerk und Elsen.

Firma Paul Lechier, Inertolfabrik, Stuttgart.
Büro BresJau, Herdainstraße 51.

U.IIDeD" DdaDSlrlcbe
i}'$\!!i;:4!l1 11iA!fJif :!iI];:!;'i.  st !\;' "' 1IiHjlf i!1!',!tt!1¥;tjt")\,, i!\l    1
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Jahrzehnt nach dem Knege weIde die DAf". H. a. 6.5
aufwenden für znsatzJiche Soziafleistungct1 111 Form VOI!

I-Iotels, SeelJädcrn, eiuer Flotte von Kdf'.-Schiffen LlS\'...

In der Besprechung der HauptbeteiIigtcu am 15, Oktober ]940 \vur(
festgelcgt, daß unter tat ä[;hlichem Stundenverdienst der Tariflohn t1!1 t
die uuter Umständen gezahlte Leistungszulage im Rahmen der Höchs
IohnallordnuIJg der R.eichstr l1häJ1der der Arbeit zu verstehen sei. M'

I t!»lIIchpappelll, B!S@!ier D Plailtelll 'j
SidllWtzälishidul jeder Art I
IUJ P g DschDSDDen- u. fal.zbaUDaDPen..Fabr. ,11IlIermann alth, Ii!. oe si.... S, Gart..straB.9 j

,[
[

]

cfie er :Fassung hat sich auch der Reich ko!11missal' fiir die PreisbiIdll1!<,einverstamlen erklärt.

Fe1'1ler wurde die frage an,».eschnitteu. ob al1ch Stall1marbeIter tmtc:'
die ScJllechtwetterregelUll>( faHen und wer als Stanunarbeiter anzusel!e.
sei. Hierzu ist ZL1 sagen, daß die Tarifonlnull& in   1 Ziffer 3 (pelsÖnlicJ.c-'
Oeltuugsbereicl!) a]] e gewerblichen Gefolgschaftsmitglieder erfaßt, dk
etrell!lt VOll ihrem \Vohnsitz auf der I3austeUe untergebracht simt, w:il'
renel der DaHer dieser Unterbringung. also allch die StatnHlarbeitel-. Un!l
SUurunarbeiter sind diejenigen Arbeiter zu verstehen, die ill einet!! stÜr,'
digel!, seit mindestens zwei Jahren bestehenden Aroeitsverhältllls stehe:'
das Tlicht bel Fertigstellung eines Baues beerldet ist und die auf Grund
ihrel- ßetriebstreue, iht'er charaktedichen ZuverlässÜ,:keit und ihrcr Le;
st111rg iu em besonders enges Verhältnis ZUlU Betrieb gekommen sind uni
vom BetriehsfÜhrer schriftlich zu Stammarbeitern ernannt w(lreien.

auf Putz und Stein nach wie vor mit
Beeck sche FaHrbwerke, Beeck & Co.lI.urel Behr,, Krefeld I
sendet I ostenlos Unterlagen.

Beeck'sch



11 und iu den hochwasserg fährJichen Nebe 1f üsscn StauräullIc
Um Iiochwassei' .zu verhindern, werden 8 MilllOncn Kubikmeter

ngcbraucht  An den Stauräumen können Wast>erkrafbllla!;cu cr
werden, die die Erzeugung bilIi.\;cn Stromes ermöglichen. Zu
asserzeiten könneu die Stauräume so viel Zuschußwasser ab

daß die Weichsel äuf weite Strecken schiffbar wird_ AlJßerdem
11 an der \Veichsel Liege-, \Vinterschutz- und Verkehrshäfen aus
. Die g-roße Ost-\rVest-Achse im deutschen Wasserstraßenuetz wird
ll1e IieraItHihrung des i\'litteIlandkanals bis an die Weichsel ver

rr
; Ausbau der 'VVarthe bis Polen für lOaO-t-Schilfe und \\"etter bis
hrücken für 500-t-Schiffe ist lOS Auge gefaßt. Die Ost-\Vest-Achsc
sscrstraßennetz muß jedocb nicht nur bis in die neuen Ostgebiete
ehen, sondern bis und in die russischen \oVasserstraßen. Der
des Bug ist nur großen Zuschußwassermengen nrö. Hch. Auch
'bindung zu den masurischen Seen ist vorgesehen. Als selbstver
1 ist -die \Veiterführung des Adolf-tJitJer-Kanals bis au die vVeich
ezeichncT1. Man kann feststeHen, daß durch diese großen Ver
nungen auf dem Gebiete des Vlasserstraßenverkehrs sowohl in
d-, als auch in Ost-\Vcst-l(.ithtung äußerst leistungsfähige Verbin
eIltstehen werden. Im Wasserstraßenverkehr wird dem Danziger

an der Mündung der Weichsel eine besondere RoHe zukommen.
!(:lpazität des IIafens Danzig-Gotenhafen, die gege11"\värU  etwa bei

:\\iiiJonen Tonnen liegt, kann erforderlichenfaHs eine Erhöhung auf
,Wllionen Tonnen erfahren.

Schwierigkeiten bei der Beschaiiung VOn Baustoffen
It dne01 denl Gcneralhevollmächti);ten für dIe Regelung der Bam\-jrt
tunterbreiteten Einzeliall ist es vorgekommen, daß sich eine Firlll(l

8c.<;chaffung der Baustoffe Tür ein ,vichti.\!,es Bauvorhaben an 14 (vier
I!' verschiedene SteHen gewandt hat. ohne den zuständigen Kontitl
tr'; er ermitteln zu können. Derartige Sch,,,ierig-keiten, die 311ßerdeu.1
\-(dUg untragbaren TerminverzÖgerlll1gen verbundeIl $ind, mÜssen, wie
G::;. Bau in einem Runderlaß all sällltHche Haupt- und UJlterkontingeIlt
<: 4.11. 1940 (GB. IIIaJ4445) mitteilt. unter aUen Umstä1Jdeu 1111

,verden. Der GEL Bau bittet daher die Kontillgentträger:
an unzuständiger SteHe eingereicht

zuständigen Kontlngemträger weitcr

el!'$p.nr  Schädef1, Ä gar, Verlust uf1d zait,
.schafft ge SUfi d ei tre::kerile Wohnu gei'J
D Thaiil'ir!llii'\i!'iJ. [f'es aI!JJ16
UierzeiBe 3G 5I lFel'liIspre:her- Nr" 4038E

Lohntransrer der polnischen Arbeiter aus dem Generai
gouvernement
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ngsgemeinnützigkeitsr-2cht (Unterbrechung der Bautätigkeit) anzupa::;-sel1.
("näß VeronInung zur Durchführung des Gesetzes iiber die GemeiH- Der ReieIJ$st<ltt!mlter llnd üau1eitcr de$ Warthegauö \\ unle da 1 \er
I) keit im \:Vohnungswesen (WGGDV) yom 23. 7.1940   6 Abs. 3 vom Minister ermächtigt (GB. XVlI1l12-i4!..J.O). für seinen Gatl  llZtlOruae-Il.
Pi. J, 1012) bestimmt der Reichsarbeitsminister laut Erlaß \'om Jaß die für den \Varthe\;'-In 7.ltständjgell ivlittelbehörden der HauPtkomin
i; 1940 (IVb 3 NI'. 5302/81{40), daß es während der Zeit bis ZUIII gentträger delI Einzelbauvorhabcu BaUf'itoffe ans den zugeteilten Kontin
\IHZ 1941 der Bewil!iRUlIg einer BallPau$e im Sinnc des \OVohnt1ngs- ReJltell nur im cinyernehmell rmt den Gcbietsbe,lUrtragietl des OB. Bau

tzigkeitsgesetzes vow 29.2. 1940.   6 Abs. I Satz 2 (RüB\. J, 438) zuweise\!. WH zn yerhtndern. d;1ß B,1l!Vorh tbell mit ßaustotfen \"er-:;org-t

;;17.clfaIl nicht bedad. I wenIen, deren Durcltfühnmg iUI liinblick aur dIe Arbeitseinsatzlage unJ
die Leistungsfähigkeit der illl Gau ttitigen B:Hlwirt:schaft zeitlich uner

nsiedJung VOll Handwerkern in den befreiten Ostgebieten y.'tinscht erscheint.
(I' Reichsstand des deutseIJen Iiandwerks weist - insbesoudere die In diesem Zusammenhang wird uc-u {Gß,
t!,;;!' Wehrmacht entlassenen selbständigen Handwerker - darauf hin. XVl11f117S/40) hinf;e\\"iesen. mit dem GB.
fiir die Übernahme frÜherer polnischer Betriebe Hoch viele tüchtige ermächtigte, den Beginn seIb$l als

-erker gesucht werden. Diese brauchen nicht unbedingt gröBere haben zeitlich zurÜckzustellen,
ttel !lachzuweisen. Nötig siI!d vor allem ta!kräftige Menschen, die Bauvorhaben ihre Durchführung
ossen sind. die Betriebe dort auf eine deutsche Leistungsh6he zu

er das \vi\i, IHUß bei der I-landwcrkskammer eiuen Antrag ein
ntragsvordrncke dort erhältlich). Da es fÜr jeden Beruf natür
erlei fragen gibt. wird die enge FühllIl1g mit der zuständigen
organisation Onl1ullgsvcrballd usw.) dringend empfohlen.
stehen besonders für die aus der vVehrmacht ?I1tIas$eneu IIand
\veiJs die für deli Bezirk zU$tandigen WehnnachtiÜrsorp;e
r Verfügung.

Gebr.. Spiegel
Berlin-Weißensee

/ Straßburgstr.15-17. Ruf: 560688-89
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Für die Schriftleitung verantwortHch: Hochbauingenieur Pau! Neu man n, Bre !a\J.
Für den Anzeigenteil und' GeschäitJichc Mitteilungen .verantwortlic.h:. Walter Sir u t z,
Breslau. Anze!genpreise, Nachlässe und VorzugsprE)'ISe nach Prelsllsto Ni: 7. Pos .
auflieferung: Mittwoch. _ Anzeigenschluß: Dienstag 9 Uhr. - Erscheln_ungsta;;;:
Donnerstag. _ Be:z:ugspreis: Mona\!.1,5D RM. viertel]. 3,90 RM; bei Poslbezug einscn!.
45 Rpf. zeitungsgebühr zm:ügL 6 Rpf. Bestel1ge!d. - Einze!heft (I,4G RM. Verlag'
p'aul S t ein k e. Breslau 2, Tauentzienstraße 29. Fernsprecher 58844 - oll. Post

scheckkonto: Amt Breslau 598. Druck: Brehmer & Minuth, BresJau.

liefert kurzfristig:

Eh!J:!i:eDbarra   \EI!rn
transportabelim  la !le!J'iba[B und ortsfest
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_ B.ut .n iDberrd)(.T.! l!inötnftraße 38 '
Die ool3elnipo!uun öer öjcfjjü rificu  urrrfinc betrngt 12600rbm

$<I,o"1$le,,,. u. feu "'mg$@"U I

I Beratung I Entwurf / Ausführung für dasl!

1 (f!;;<Jm e Gebiet de  !'eMemll $tedmikl lI     s! a 0:1  ],   mf$e der SA 32 .  Mf :!)6@i1>i

,
!"il;;nBi!,!wmm@lmJii 1I I!Hm iJ!\ ,   M !!!1r l!!IiJij I.  f!V. I

F raernSleGrJ,ismusterl  -::-  ;¥l, :F'
i !!j! !!II   B t9 '!\al!'ke laer 6G HP.    reß  j
DelI?' Anschlagen von Fußleisten u,Hol:;:verkleidungM, direkt auf Boton, ZI egelsteine
u. hart<:ste Elchenbrefter, durch Wegfl'lll von Suchen. von Klötzen u. Dlibe!stelnenI

frischwasser-Kläranlagen
nach staat!. Richtlinien l1erges1ell!

Asche- und Müllkästen
Im Ganzen od. ausTeilen bestehend

Straßen- und Ho/sinkkästen
System Geiger und Trockensystem

Monierrohre 25-125 cm I. W
Betonrohre 8-150 cm I. W.

$chachtrringe, V.njiingungsrlnge
FUfisteigplatien, Schornslein

$Cl1ieber, 0 übe 1 s t ein e, nagel bar

lVirtscha(llich enlschalc/I rnii

J. Nollmmnn, frankeBIteIn i.![hl.
Dachpappsn_ LI. 8etOtlWBrantabrlkAlbert-Emu!siollswerk G. m. b. H.

WIt'sbaden_Biebrlch

" 111$ riei'el'l bringt Getlllrm!
0!'.9!EfJErJErJrnmBGU11!'iil1l00I'i1l!:13L"!:1[fJfi1]!Jjj[fJ[jJEJ
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p,Zum F rd,rn m n as    m B,!o . okoe daß lieh  ersel 8 währ  tl de! flrr,l.m, absetzl

Kiessieb ",WaschanBagef1  Ka Bkmörlelmischer
6eneralvertr. Schlesien WaltherGünzel, Breslau 2, Neudarfstr. 39} Te!. 33444
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Sß G ", n ist in der gesamten Bauindustrie
der bei Zehntausenden von
Staats-, Heeres-, Industrie-,
Brücken- und Hochbauten usw.
millionenfach bew'ährte Holz
"Verhinder

""BULLDOG""
Keine Fräsung! Keine Senkung!
Der Holzverbindel' "Dul1dog  gibt den Bauten eine Festigkeit,
welche jeden Fachmann in Erstaunen setzt, dabei wÜ'd viel
Holz, Arbeitslohn und Zeit gespart und kann dcr "Bulldog"
:;:elb5t durch lmgelemte Arbeitcr eingebaut wel.den. _ Zm'
Verbindung von Holz mit b'isen oder Mauerwcrk liefere leh
auch einseHig gezahnte "BULLDOG". - Der Ho]zverbinder
.,BULLDOG" hat W..ltru:f!

Sofort lieferbar! - Prospekt :-J"r.31 bitte anfordern

Heinrich '\ViilJh"e mii,iB!t'e=elTh IS>
Adraira1straße ,18 - Telefon 81449 und 80280 : ,
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!ieJ:W!lq qaegi !J\1
werden gegen Einsendung von RückportO E

kostenSos nachgewiesel1 a.;:
Der Verl 1g
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